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Das Magazin für Schadenmanager Ausgabe 1/2014



Kostspielige Wracks Der Aufwand einer Wrackbeseitigung kann inzwischen erheblich teurer sein als der Bau des Schiffs selbst. Sind diese schwer kalkulierbaren Kosten überhaupt noch versicherbar ? Seite 6



Costa Concordia Großer Aufwand für den richtigen Dreh



Engineering Erfolgreiche Minderung eines Kraftwerkschadens



Überschwemmung Hochwasserschutz – mehr Nutzen als Kosten



Vorwort Liebe Leserinnen und Leser, „Schaden“ gehört bekanntlich zu den Kernfunktionen eines Versicherers. Dabei geht die Funktion schon lange über die reine Abwicklung der Schäden hinaus. Service für unsere Kunden und die Rückkopplung mit den Geschäftsbereichen einschließlich der Produktentwicklung stehen gleichermaßen im Mittelpunkt der Tätigkeit. „Schaden“ spielt somit eine zentrale Rolle auch und gerade im Geschäft – da ist es erfreulich, dass es mit dem Schadenspiegel eine Publikation gibt, die all dies abbildet. Bitte lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit auf einen Personalwechsel hinweisen: Nach über dreißig Jahren im Dienste von Munich Re ist Nicholas Roenneberg, der auch den Schadenspiegel verantwortete, zum 31. Dezember des Vorjahres in den Ruhestand getreten. Im Interview auf Seite 26 blickt er selbst noch mal auf die Schaden-„Highlights“ zurück. An dieser Stelle möchte ich Nicholas Roenneberg meinen Dank für sein langjähriges Engagement für diese Publikation aussprechen! Gleichzeitig möchte ich den Schadenspiegel in die Hände seines Nachfolgers in der Funktion des Head of Corporate Claims, Tobias Büttner, legen. Tobias Büttner ist seit über 14 Jahren bei Munich Re, in leitender Funktion zunächst im Bereich Finanz/Kapitalanlage und dann in der Rückversicherung in Special and Financial Risks, tätig. Ich freue mich an dieser Stelle auf Kontinuität und weitere interessante Ausgaben des Schadenspiegels.



Ich danke Torsten Jeworrek und freue mich, den Schadenspiegel – zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Schadenabteilungen und dem Redaktionsteam – fortzuführen. In der vorliegenden Ausgabe stehen einmal mehr die traditionellen Risiken im Vordergrund – Schiffshavarien und Hochwasser oder andere Naturkatastrophen. Dennoch lassen sich aber auch neue Aspekte ausmachen: Die Größe heutiger Kreuzfahrtschiffe führt bei der Notwendigkeit ihrer Bergung zu technischen Herausforderungen und Kosten in bislang unbekannter Dimension. Schadenprävention, aber auch die enge Zusammenarbeit aller Beteiligter nach einem Schaden gewinnen immer mehr an Bedeutung. Massenschäden mit Tausenden gleichartig Geschädigter erzwingen auch in Europa die Einführung neuartiger Klagemechanismen. All dies führt schließlich dazu, dass immer öfter den spezifischen Bedürfnissen angepasste, maßgeschneiderte Deckungskonzepte erforderlich werden. Eine anregende Lektüre wünschen Ihnen



Torsten Jeworrek



Mitglied des Vorstands von Munich Re und Vorsitzender des Rückversicherungsausschusses



Tobias Büttner



Head of Corporate Claims bei Munich Re
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Unkalkulierbare Risiken auf hoher See Der Trend zu immer größeren Fracht- und Passagier schiffen auf den Weltmeeren ist ungebrochen. Das stellt die Bergungsteams im Fall einer schweren Havarie vor enorme Herausforderungen. Wie das Beispiel der „Costa Concordia“ zeigt, kann der Aufwand zur Wrack beseitigung inzwischen erheblich teurer kommen als der Bau des Schiffs selbst. Es stellt sich die Frage, inwieweit diese nur schwer kalkulierbaren und stark steigenden Kosten überhaupt noch versicherbar sind.
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nachrichten



social media



raumfahrt



Kundenseminare



Folgen Sie uns auf Social Media !



Neue Satellitenversicherung



Knowledge in dialogue



Schon länger können Leser auf unserer Website Beiträge in Topics Online kommentieren. Doch auch auf diversen Plattformen in den sozialen Medien haben Sie die Möglichkeit, mit Munich Re in Kontakt zu treten: Wir sind aktiv auf Twitter, Facebook, Google+, YouTube, LinkedIn und Xing.



Munich Re bietet den Betreibern von kommerziellen Satelliten eine neue Versicherungslösung an, welche die gesamte Lebensdauer eines Satelliten deckt. Während der Laufzeit werden auch bei einer Änderung des technischen Zustands des Satelliten die Versicherungsbedingungen nicht angepasst. Versichert ist der Sachwert des Satelliten.



Auch 2014 bietet Munich Re wieder ein attraktives Programm an Semi naren und Workshops, die auf die Bedürfnisse der internationalen Kunden zugeschnitten sind. Zur Auswahl stehen rund 50 Seminare und Workshops zu Erst- und Rückversicherungsthemen aus den Leben- und Nicht-Leben-Bereichen, aber auch zum Enterprise Risk Management von Versicherungsunternehmen.



Folgen Sie uns – und verfolgen Sie mit uns die Themen, welche die Assekuranz bewegen: in interessanten Artikeln, spannenden Videos oder ganz aktuell durch „live tweets“ von Firmenveranstaltungen oder Branchenereignissen.



>> twitter.com/munichre >> facebook.com/munichre >> youtube.com/user/munichrevideo >> linkedin.com/company/munich-re >> xing.com/companies/munichre >> plus.google.com/ 115897201513788995727



Bisherige Standarddeckungen umfassen die sogenannte Launchdeckung, die mit dem Start des Satelliten beginnt und bis zu einem Jahr dauert. Daran schließt sich die sogenannte In-Orbit-Deckung an. Diese Versicherung wird in der Regel jährlich erneuert. >> Weitere Informationen unter www.munichre.com/de/touchspace



Die Seminare finden in München und an verschiedenen anderen Stand orten unserer internationalen Organisation statt. Mit dem Seminar programm wollen wir unseren Kunden ein Forum für Wissenstransfer und Networking bieten. >> Wenn Sie an einem Seminar teilnehmen möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren Client Manager.



Kurznachrichten Der Aufsichtsrat hat zwei neue Mitglieder des Vorstands bestellt. Doris Höpke (47) wurde mit Wirkung zum 1. Mai 2014 zum Mitglied des Vorstands bestellt. Frau Höpke übernimmt die Verantwortung für das Ressort „Health“.



Philipp Wassenberg ist seit 1. April 2014 President und CEO von Munich Re of Canada und Temple Insurance of Canada. In Kanada ist Munich Re ein führender Anbieter von Schaden-Unfall-Rückversicherung.



Pina Albo (51) wurde mit Wirkung zum 1. Oktober 2014 zum Mitglied des Vorstands bestellt. Pina Albo verantwortet ab 1. Oktober 2014 gemeinsam mit Georg Daschner das Ressort „Europe and Latin America“, ab 1. Januar 2015 allein.



Das neue deutschsprachige Standardwerk zum Thema Rückversicherungsrecht bietet die einzige Darstellung zu diesem komplexen Thema und umfasst Beiträge zu allen Rechtsfragen der Rückversicherung. Erschienen bei C. H. Beck in München unter der Herausgeberschaft von Dieter W. Lüer und Andreas Schwepcke (ISBN 978-3406-62975-4). Von Munich Re waren Tobias Büttner und Eberhard Witthoff an der Ausarbeitung beteiligt.
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nachrichten



Überschwemmungsrisiken exakt bewerten Die genaue Bewertung von Risiken und Schaden potenzialen durch Naturgefahren ist für Versicherer in allen Branchen angesichts der steigenden Häufigkeit von Wetterereignissen relevanter denn je.



NATHAN unterstützt Underwriter und Risikomanager bei der Bewertung von Naturgefahrenrisiken in der Erst- und Rückversicherung und hilft, folgende Fragen zu beantworten:



Seit 2011 bieten wir unseren Kunden die NATHANRisk Suite an. NATHAN steht für Natural HazardsAssessment Network und ist ein Paket von Tools, mit dem sich Naturgefahren für adressgenaue Einzel risikostandorte sowie ganze Risikobestände weltweit einschätzen lassen. Auf der Basis geokodierter Be stands- und Schadendaten werden komplexe räum liche Zusammenhänge analysiert und visualisiert.



− Wo liegen die signifikanten Exposures unseres Portfolios und wie ist ihre Qualität?



Seit diesem Jahr sind in NATHAN die neuen Überschwemmungszonen integriert, die marktweit über eine noch nie dagewesene Genauigkeit verfügen. Die neuen weltweit standardisierten Hochwasser gefährdungskarten ermöglichen eine konsistente und damit bessere Bewertung von Risikostandorten. Wesentliche Vorteile der Hochwasserzonierung sind die globale Abdeckung, die durchgängige Verwendung eines digitalen Geländemodells mit einer räumlichen Auflösung von 30 Metern sowie qualitativ hochwertige hydrologische Basisdaten.



− Wo können wir neues Geschäft zeichnen, ohne die Verlustrisiken aus Überschwemmungen zu erhöhen ? −−Wo kann ich Neugeschäft zeichnen, ohne die Anfälligkeit des Portfolios für Überschwemmungsschäden deutlich zu erhöhen? −−Enthält mein Portfolio Überschwemmungsrisiken, die eine detailliertere Einschätzung erfordern ? 2014 wurde die Nathan Risk Suite mit dem Geo spatial World Excellence Award ausgezeichnet.



>> W  eitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Client Manager oder online auf connect.munichre.com
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Costa concordia



Kurswechsel mit fatalen F  olgen Nach der Kollision mit einem Felsriff war es angesichts der massiven Schäden nur eine Frage der Zeit, bis die „Costa Concordia“ sinken wird. Lediglich glücklichen Umständen war es zu verdanken, dass es nicht noch mehr Opfer gab.



von Olaf Köberl



Die sogenannte Verneigung – ein in der Passagier schifffahrt anzutreffendes Manöver, bei dem Schiffe möglichst dicht an der Küste vorbeifahren und die Menschen an Land mit dem Nebelhorn grüßen – ist für sich allein gesehen noch kein kritisches Manöver. Allerdings müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, damit die Sicherheit von Passagieren und Schiff gewährleistet ist. Bereits in den Jahren 2008 und 2011 – jeweils im August – hatte das italienische Kreuzfahrtschiff „Costa Concordia“ seine reguläre Route verlassen, um auf einem küstennahen Kurs die Insel Giglio zu passieren. Beide Male fand die Ver neigung tagsüber und mit gedrosselter Geschwindig keit statt, damit die Passagiere den Blick auf die Insel genießen konnten. Am 13. Januar 2012 hatte das Abweichen von der Originalroute bei Giglio allerdings fatale Folgen. Unglückshergang Als die „Costa Concordia“ gegen 19 Uhr Ortszeit mit 3.206 Passagieren und 1.023 Besatzungsmitgliedern an Bord den Hafen von Civitavecchia verließ, stand bereits fest, dass das Schiff seinen üblichen Kurs auf der Fahrt durch das westliche Mittelmeer ändern und erheblich dichter als gewöhnlich an der Ostküste von



Eine Luftaufnahme mit der zur Seite geneigten „Costa Concordia“ vor der Insel Giglio am 26. August 2013 Munich Re Topics Schadenspiegel 1/2014
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Costa Concordia Giglio vorbeifahren wird. Damit wollte Kapitän Francesco Schettino offenbar einem der Restaurant chefs der „Costa Concordia“, der von der Insel stammte und am nächsten Tag auf einem Zwischen stopp in Savona abgelöst werden sollte, seine Refe renz erweisen. Die Änderung vom ursprünglichen Kurs 302° auf 278° (siehe Grafik) fand etwa zwei Stunden nach dem Auslaufen gegen 21 Uhr statt. Um 21.20 Uhr, als sich die „Costa Concordia“ rund sechs Seemeilen vor Giglio befand, wurde Kapitän Schet tino verständigt, dass man sich der Insel nähere. Wenig später traf Schettino auf der Brücke ein. Gegen 21.34 Uhr begann der 1. Offizier damit, das Schiff gemäß der modifizierten Routenplanung nach Steuerbord auf Kurs 334° und damit parallel zur Küste von Giglio zu drehen. Geplant war, die Insel in einer Entfernung von 0,5 Seemeilen zu passieren. Kurz darauf übernahm jedoch Schettino das Kom mando und gab zum Erstaunen des 1. und 3. Offiziers dem Steuermann die Order, den aktuellen Kurs von derzeit 300° beizubehalten und nur langsam zu dre hen, sodass das Schiff zwischen 21.38 und 21.40 Uhr weiter auf die Insel zuhielt. Gleichzeitig wies der Kapitän den 1. Offizier an, die Geschwindigkeit auf 16 Knoten zu beschleunigen. Nach den Daten des automatischen Identifikations systems AIS wurde die Kursänderung nach Steuer bord sehr spät und zögerlich eingeleitet. Als man auf der Brücke realisierte, dass das Schiff auf ein Felsriff zulief, wurde das Ruder immer stärker gelegt. Doch auch mit dem kurz vor dem Unglück gegebenen Kom mando „hart steuerbord“ gelang es nicht mehr, an den Felsen vorbeizukommen. Um 21.45 kollidierte die „Costa Concordia“ auf der Backbordseite mit einem Felsen, der den Schiffskörper unter der Wasserlinie



auf einer Länge von etwa 40 Metern aufschlitzte. Auf grund des erheblichen Wassereinbruchs fielen inner halb kurzer Zeit die Maschine und sämtliche Hilfs aggregate aus, sodass nur noch die batteriebetriebene Notbeleuchtung blieb. Manövrierunfähig und ohne Antrieb setzte die „Costa Concordia“ ihre Fahrt zunächst fort, bis sie zum Stillstand kam. Wind und Strömung drehten das Schiff sodann um die eigene Achse und trieben es zurück an die Küste von Giglio, wo es mit erheblicher Schlagseite auf felsigem Untergrund kurz vor dem Hafen zu liegen kam. Brückenteam in der Verantwortung Wie häufig bei Katastrophen haben mehrere Ursa chen das Unglück ausgelöst. Eine Passage der Insel Giglio im Abstand von 0,5 Seemeilen ist – wie sich auch bei den in der Vergangenheit praktizierten Vor beifahrten gezeigt hat – nicht problematisch, soweit dies auf Grundlage einer vorhergehenden sicheren und unterschiedlichen örtlichen Bedingungen ange passten Routenplanung durchgeführt wird. Hierzu gehört vor allem die Wahl einer angemessenen Geschwindigkeit. Kritisch zu sehen ist hier die Geschwindigkeit von 16 Knoten in Verbindung mit einem fast rechtwinklig auf die Küste zuführenden Annäherungskurs des Schiffes. Sicherer wäre es gewesen, schon erheblich früher nach Ablegen in Civitavecchia Kurs auf Giglio zu nehmen, um die Insel der Länge nach parallel zur Küste passieren zu können. So hätte man bei Bedarf leicht Kurskorrekturen vor nehmen können, um entweder dichter an die Insel heranzufahren oder abzudrehen. Versäumt man hin gegen – wie geschehen – bei Annäherung in rechtem Winkel den Punkt der Kursänderung, dann reichen bei einer Geschwindigkeit von rund 16 Knoten schon wenige Minuten bis hin zu Sekunden, um gefährlich



Abb. 1: Rekonstruktion der Routenplanung



Original Track 334° 302°



Isola del Giglio



278°



Quelle: Marine Casualties Investigative Body Italy, Casualty Investigation Report
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Costa Concordia nah an die Küste zu geraten. Weil die „Costa Concor dia“ auf Weisung des Kapitäns erst viel zu spät abge dreht ist, reichte der Wenderadius schließlich nicht mehr aus, um das Felsriff zu umsteuern. Auch wenn der Kapitän seine Sorgfaltspflicht verletzt hat, stan den die auf der Brücke anwesenden Offiziere in der Pflicht, für eine sichere Navigation zu sorgen. Zudem hätte das Brückenteam vor Fahrtantritt sicherstellen müssen, dass entsprechend genaues Kartenmaterial von der geänderten Strecke an Bord vorhanden ist, was nicht der Fall war. Schlagseite erschwert Evakuierung Als äußerst problematisch ist der späte Befehl zur Evakuierung zu werten. Gerade bei Passagierschiffen mit mehreren Tausend Menschen an Bord muss eine derartige Aktion frühzeitig eingeleitet werden, damit die Rettungsboote ins Wasser gelassen werden kön nen, bevor die Schlagseite zu groß wird. Dass das Schiff sinken würde, war zumindest Teilen der Mann schaft wie dem Maschineningenieur angesichts des massiven Wassereinbruchs in insgesamt vier wasser dichte Abteilungen rasch klar. Trotzdem wurde erst eine Stunde nach der Kollision entschieden, die Passagiere in Sicherheit zu bringen. Als der Befehl zur Evakuierung kam, neigte sich der Schiffskörper rund 10° nach Steuerbord. Diese Schlagseite vergrößerte sich in den nächsten 20 Minuten auf bis zu 30°, sodass nicht mehr alle Rettungsboote auf der Backbordseite zu Wasser gelassen werden konnten. Außerdem fiel es den Pas sagieren und Besatzungsmitgliedern zunehmend schwerer, sich auf dem schief liegenden Schiff zu bewegen; viele Verletzungen waren die Folge. Trotz aller Schwierigkeiten gelang es, fast alle Passagiere und Besatzungsmitglieder zu retten und bis 5.45 Uhr am nächsten Morgen an Land zu bringen. Für 32 Menschen allerdings kam die Hilfe zu spät.



Pflichten des Kreuzfahrtunternehmens und zu allen sicherheitsrelevanten Funktionen, Standards und Abläufen an Bord der Schiffe. Schwächen liegen jedoch noch darin, dass zum Teil der Flaggenstaat des jeweiligen Schiffs durch nationale Vorschriften Ausnahmegenehmigungen hiervon erteilen kann. Bei der „Costa Concordia“ galt etwa, dass unter gewissen Voraussetzungen nicht alle Schotten wäh rend der Fahrt geschlossen sein mussten, wodurch die Wassermassen rasch in weite Teile des Schiffs körpers vordringen konnten. Nach Angaben der Untersuchungsbehörden sei das Schiff wohl auch bei geschlossenen Schotten nicht zu retten gewesen, da insgesamt vier Abteilungen beschädigt wurden und die „Costa Concordia“ lediglich dafür ausgelegt war, der Überflutung von zwei Abteilungen standzuhalten. Bei der Konstruktion von Kreuzfahrtschiffen sollte künftig darauf geachtet werden, wichtige Notaggre gate so zu platzieren, dass sie tatsächlich unabhängig voneinander funktionieren. Zudem sollte man sich die Frage stellen, ob die gängigen Rettungsmittel wie Boote und Rettungsinseln ausreichen, um die immer größeren Kreuzfahrtschiffe in angemessener Zeit zu evakuieren. Beispielsweise werden in heutigen Passa gierschiffen Notrutschen wie bei Flugzeugen einge baut. Laut SOLAS sollen Rettungsboote bis zu einer Schlagseite von 20° ausgesetzt werden können. Die „Costa Concordia“ erreichte in kürzester Zeit über 30° Schlagseite. Das Design von Rettungsmitteln und deren Aussetzvorrichtungen muss überdacht werden. Auch wenn alle Regularien erfüllt werden, muss kri tisch hinterfragt werden, ob die aktuellen Standards aufgrund der Größe heutiger Kreuzfahrtschiffe noch adäquat sind und ob die technischen Möglichkeiten der Kreuzfahrtindustrie derzeit wirklich ausgeschöpft werden.



Bestrebungen für mehr Schiffssicherheit bei Kollisionen Nach dem Unglück hat die Reederei der „Costa Con cordia“ das Sicherheitsmanagement verändert und neue Anweisungen bezüglich der Navigation, der Brückenbesetzung und des Sicherheitstrainigs für Passagiere eingeführt. So werden beispielsweise die Brückenwachen doppelt mit Offizieren besetzt. Gleichzeitig wurde die Brückenbesatzung dazu ange halten, Entscheidungen des Kapitäns kritisch zu hinterfragen und ihn auf mögliche Fehler hinzuwei sen. Auch ein weltweites Monitoringsystem zur Kont rolle der Schiffsposition durch die Reederei wurde eingeführt. Was die Schiffssicherheit bei Kollisionen und die Bestimmungen hinsichtlich wasserdichter Schotten betrifft, sind Bestrebungen zur Verbesserung bzw. Vereinheitlichung vorhanden. Das sogenannte SOLAS-Abkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See enthält umfassende Vorgaben zu den



>> Lesen Sie mehr über die „Costa Concordia“ in Topics Schadenspiegel 1/2013 ab Seite 6.



Unser Experte: Olaf Köberl ist Kapitän und Rechts anwalt und fuhr zehn Jahre lang als Nautischer Schiffsoffizier auf Tankund Containerschiffen. Seit 2010 leitet er das Marine Claims Center of Expertise bei Munich Re. [email protected]
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Costa Concordia



Großer Aufwand für den richtigen Dreh



schlossen. Als Gründe für die Verzögerungen werden neben den heftigen Winterstürmen Ende 2012 und anderen Schlechtwetterphasen technische Probleme angeführt, mit denen die Bergungsteams zu kämpfen hatten. Munich Re konnte sich im Mai 2013 ein Bild von der Situation vor Ort machen.



von Olaf Köberl



Neuland für alle Beteiligten



Die spektakulärste Bergung der Schifffahrtsge schichte steht kurz vor dem Abschluss. Doch erst wenn die „Costa Concordia“ ihren letzten Hafen angelaufen hat, wird sich zeigen, ob die auf rund 900 Millionen Dollar veranschlagten Kosten tatsächlich alle Aufwendungen decken.



Vor allem die Forderung der italienischen Behörden, den ca. 50.000 Tonnen schweren Stahlkoloss in einem Stück zu bergen, um Umweltschäden so gering wie möglich zu halten, stellte die Bergungs teams vor erhebliche Probleme. Noch nie in der Geschichte der Schifffahrt war ein Projekt dieser Größe angegangen worden, sodass alle Beteiligten Neuland betreten mussten. Den Zuschlag für diese anspruchsvolle Aufgabe hatten der US-Bergungs spezialist Titan Salvage und die italienische Firma Micoperi erhalten, die über ein beträchtliches Knowhow bei submarinen Konstruktionen verfügt.



Die Bergung des größten Passagierschiffswracks in der Geschichte, das doppelt so groß wie die „Titanic“ ist, hat sich immer weiter in die Länge gezogen. Eigentlich sollte die Aktion bereits im Sommer 2013 abgeschlossen sein. Doch erst im September konnte das Wrack aufgerichtet werden, im Frühjahr 2014, mehr als zwei Jahre nach dem Unglück, liegt die „Costa Concordia“ noch immer vor dem Hafen von Giglio. Eine Entwicklung, die die beteiligten Erst- und Rückversicherer mit Sorge betrachten. Denn unter anderem aufgrund der zahlreichen Terminverschie bungen haben sich die Kosten für die Bergung seit Mai 2012 auf rund 900 Millionen US-Dollar ver dreifacht. Weitere Erhöhungen sind nicht ausge



Die nach dem Parbuckling im September 2013 wieder aufgerichtete Costa Concor dia vor Giglio.
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Der Plan der beiden Firmen – die einzelnen Schritte sind auf der Internetseite theparbucklingproject.com ausführlich geschildert – sah ein riskantes Manöver vor, das präzise und mit erheblichem Aufwand vor bereitet werden musste. Immer wieder mussten die Pläne angepasst werden, um neuen Messergebnissen Rechnung zu tragen.



Costa Concordia Enorme Belastung der Schiffsstruktur



Die Technik des Parbuckling



Seit Mai 2012 arbeiteten bis zu 500 Personen, ins besondere Taucher und Schweißer, täglich daran, das Wrack für das sogenannte Parbuckling vorzubereiten. Seit dem Unfall lag die „Costa Concordia“ mit etwa 70° Schlagseite steuerbords auf dem felsigen Abschnitt vor der Küste der Insel Giglio, wobei sich mehr als zwei Drittel des Schiffskörpers unter Wasser befanden. Da das gesamte Gewicht des Schiffs auf die unter Wasser liegenden Felsen drückte, verformte sich die Steuerbordseite zunehmend und schwächte die Struktur. Zu Beginn galt es zunächst, das Wrack vor dem Abrutschen von dem steilen Küstensockel zu sichern. Hierfür wurden Stahltrossen und Ankerketten in der Mitte des Schiffskörpers angeschweißt, unter dem Schiff durchgeführt und am Meeresboden auf der Küstenseite verankert. Danach wurden weitere Zug seile und Ketten unter dem Wrack durchgezogen, mit denen später das gleichmäßige Aufrichten des Schiffs kontrolliert wurde. Dabei bediente man sich hydraulischer Litzenheber, die auch im Brückenbau zum Ziehen extremer Gewichte verwendet werden. Damit Ketten und Stahlseile angesichts der beim Ziehen auftretenden Kräfte das Schiff nicht zer schneiden, musste die Schiffshaut in bestimmten Bereichen erheblich verstärkt werden. Bohrungen in schwierigem Gestein Die nächste Phase der Bergung umfasste den Bau einer stählernen Unterwasserplattform und die Anbringung von Schwimmtanks an dem Schiff. Um eine ebene Fläche zu erhalten, auf der das aufgerich tete Schiff stabil liegen konnte, musste der abfallende und felsige Meeresboden auf etwa der Größe von drei Fußballfeldern aufgefüllt werden. Hierfür wurden Tausende extra gefertigte Säcke unter dem Schiff platziert und mit insgesamt 20.000 Tonnen Zement befüllt. Außerdem wurden insgesamt sechs Stahl plattformen im Meeresboden verankert, von denen die zwei größten rund 1.000 Tonnen auf die Waage brachten. Die Verankerung der Plattformen am Meeresgrund gestaltete sich äußerst schwierig, was das gesamte Projekt erheblich verzögerte. 21 Bohrungen mit einem Durchmesser von zwei Metern mussten durch wechselnde Gesteinsforma tionen mit Sandeinschlüssen bis in eine Tiefe von 15 Metern getrieben werden. Hierbei kamen auch Spezialfirmen zum Einsatz, die gewöhnlich im Offshore-Bereich nach Öl bohren. Alle unter Wasser verlegten Zementsäcke und Plattformen müssen später wieder geborgen werden.



1. Unterwasserplattform und „backbord sponsons“ (am Schiffs körper angebrachte Drucktanks) 2. Parbuckling (Aufrichtevorgang) 3. „sponsons“ an Steuerbord 4. Aufschwimmen
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Costa Concordia Um das Wrack aus seiner Seitenlage in die Vertikale zu bringen, wurden an der aus dem Wasser ragenden Backbordseite insgesamt elf Schwimmtanks ge schweißt. Die größten von ihnen wiegen etwa 500 Tonnen und sind bis zu elf Stockwerke hoch. Die Tanks erfüllten eine doppelte Funktion: Sie erleichter ten das Aufrichten, indem man sie ab einem gewissen Neigungswinkel mit Wasser füllte. Vor dem Abtrans port der „Costa Concordia“ werden sie leergepumpt, um dem Schiffskörper den nötigen Auftrieb zu verleihen. Dafür waren spezielle Drucktanks mit komplizierter Technik nötig, die einerseits eine exakte Befüllung ermöglichten, andererseits später einen gleichmäßigen Auftrieb gewährleisten. Mit dem erfolgreichen Aufrichten, das im September 2013 auf weltweites Interesse stieß, war ein wesentlicher Meilenstein der Bergung erreicht. Nun besteht die Hoffnung, dass die Operation ohne größere Ver zögerungen zum Abschluss gebracht werden kann.



Für den gesondert ausgeschriebenen Abtransport, den das niederländische Bergungsunternehmen Bos kalis durchführen wird, stehen zwei Optionen offen. Entweder wird die „Costa Concordia“ mit Schleppern zu einem geeigneten Abwrackhafen gezogen, oder das Wrack wird auf eine Art Schwimmdock verladen und dann dorthin verschifft. Für diese Aktion müsste man auf das weltgrößte Halbtaucherschiff, die „Dock wise Vanguard“, zurückgreifen. Selbst wenn alles nach Plan verläuft und sich die Kos ten nicht weiter erhöhen, wird die „Costa Concordia“ als teuerste Schiffsbergung aller Zeiten in die Bücher eingehen. Offen bleibt die Frage, ob es sich hierbei um ein Jahrhundertereignis handelt oder künftig ver mehrt mit Haftpflichtschäden in dieser Dimension zu rechnen ist. Der Trend zu immer höheren Bergungs kosten ist jedenfalls unverkennbar.



Abtransport noch ungeklärt Wie vermutet erwies sich das Ausmaß der Schäden auf der Steuerbordseite enorm. Der Schiffskörper war dennoch stabil genug, um den erheblichen Zug- und Druckkräften während des Parbuckling standzuhal ten. Nachdem das Wrack unmittelbar nach dem Auf richten winterfest gemacht wurde, sieht die weitere Planung bis zum Sommer 2014 den Abtransport zu einer Abwrackwerft vor. Dazu werden im Frühjahr 2014 weitere Schwimmtanks auf der eingedrückten Steuerbordseite angebracht. Zusammen mit den gegenüberliegen Tanks sollen sie das Schiff von rund 30 auf etwa 19 Meter Tiefgang anheben.



>> Weiterführende Informationen: http://www.theparbucklingproject.com/



Unser Experte: Olaf Köberl ist Kapitän und Rechts anwalt. Er fuhr zehn Jahre lang als Nautischer Schiffsoffizier auf Tankund Containerschiffen. Seit 2010 leitet er das Marine Claims Center of Expertise bei Munich Re. [email protected]
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Ist Ihr Fachwissen auf dem neuesten Stand ?



*



*Die Basis-Formel jeder Versicherung: Prämie gleich Eintrittswahrscheinlichkeit mal versicherte Schadensumme.



In den Seminaren von Munich Re können Sie Ihre Fachkenntnisse vertiefen und sich über die neuesten Entwicklungen der Branche informieren. Profitieren Sie von dem exzellenten Fachwissen unserer Experten und dem Austausch mit Fachkollegen aus anderen Unternehmen der Branche. Im Seminarprogramm von Munich Re finden Sie garantiert das passende Angebot. Für weitere Informationen zu unserem Seminarangebot kontaktieren Sie bitte Ihren Clientmanager oder besuchen Sie unser Kundenportal unter connect.munichre.com not if, but how
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Interview



Die Drittkosten sind kaum zu beherrschen Bergungsspezialist Dennis Brand erläutert, worauf es bei Wrackbergungen ankommt und warum eine Abrechnung zu Festpreisen nicht unbedingt vorteilhaft für die Versicherer sein muss. Dennis Brand ist Geschäftsführer der brand MARINE CONSULTANTS GmbH in Hamburg und von Lloyd’s ernannter Special Casualty Representative.



Topics Schadenspiegel: Das Wrack der „Costa Concordia“ zu bergen kommt wohl teurer als einst ihr Bau. Mit Kosten welcher Art ist bei Schiffsbergungen zu rechnen? Dennis Brand: Die Kosten für kom plizierte Wrackbergungen sind in den vergangenen Jahren explodiert. Zum einen werden die Schiffe immer größer, der Bergeaufwand nimmt überproportional zu. Hinzu kommen das steigende Umweltbewusstsein und der zunehmende Einfluss von offizieller Seite. Die Politik treibt die Behörden vor sich her, sodass bei fast jeder Bergung schwer nachvoll ziehbare Entscheidungen getroffen werden. Zum Beispiel ist das Abpumpen von Schweröl aus den Tanks eines gestrandeten Schiffs mit Risiken für die Umwelt verbunden. Trotzdem verlangen die Behörden häufig diese Maßnahme, selbst wenn keine Gefahr besteht, dass der Kraft stoff ausläuft. Ein weiterer Kostentreiber ist die Privatisierung öffentlicher Bereiche. Früher konnte man ein geborgenes Schiff in den nächsten Hafen schlep pen. Heute sind das meist private Piers, bei denen entsprechend hohe Liegegebühren anfallen.
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Sind bei Großprojekten unter diesen Bedingungen überhaupt verlässliche Kostenschätzungen möglich?



Wer entscheidet letztlich über die Art der Bergung und damit über den erforderlichen Aufwand?



Ich kann ziemlich schnell an jede Ber gung ein Kostenschild heften. Je unsicherer, desto höher kalkuliere ich die Kosten oder schließe bestimmte Faktoren im Voraus aus. Ein Großteil der Kosten allerdings liegt jenseits der eigenen Kontrolle. Eine moderne Bergungsfirma verfügt über wenig eigene Ausrüstung wie Schlepper, Kräne oder Plattformen und ist auf Anbieter von Spezialgerät angewie sen. Diese Drittkosten, die 70 bis 90 Prozent der Summe ausmachen kön nen, sind in den vergangenen Jahren exorbitant gestiegen, weil der Markt schrumpft und es immer weniger Firmen gibt, die diese Spezialaus rüstung vorhalten. Das von diesen Kosten ausgehende Risiko muss die Bergungsfirma entsprechend berück sichtigen, wenn Festpreise für Ber gungen verlangt werden. Da kann ein Projekt in der Kalkulation rasch doppelt so teuer werden.



Die Bergungsfirma entwickelt gewöhnlich einen Plan, wie das Wrack geborgen werden soll, und ermittelt dafür die Kosten. Wenn die Behörden mit diesem Plan nicht einverstanden sind, muss man Über zeugungsarbeit leisten oder Alter nativen entwickeln. Der Spielraum ist hier in den vergangenen Jahren allerdings immer kleiner geworden.



Würde man stattdessen nach Tages raten abrechnen, könnten die Ver sicherer in vielen Fällen Geld sparen. Doch die Versicherer scheuen dieses Risiko, weil einzelne Berger hier in der Vergangenheit erheblich über zogen haben. Um die Kosten in den Griff zu bekommen, müsste das Ver trauensverhältnis zwischen Versi cherern, Reedern und Bergern wieder deutlich besser werden.
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Eine wichtige Rolle spielt auch der Zeitdruck. Ein Unterfangen wie das Bergen der „Costa Concordia“ zählt mehr oder weniger zum OffshoreBereich. Bei Projekten in der Öl- und Gasindustrie rechnet man norma lerweise mit einer Vorlaufzeit von mehreren Jahren. Die Angebote für Wrackbeseitigungen müssen jedoch in deutlich kürzerer Zeit stehen. Der Hauptgrund für den Zeitdruck liegt häufig darin, dass sich das Wrack verändert und sich sein Zustand ver schlechtert. Nicht vergessen werden dürfen bei Großprojekten, die sich über einen längeren Zeitraum hin ziehen, die arbeitsrechtlichen Impli kationen. Es kann sein, dass die Bergemannschaft unter die Bestim mungen des Sozialsystems des jeweiligen Staats fällt, sodass die Firmen nicht wie sonst üblich abrechnen können. Hinzu kommen steuertechnische Probleme. Man merkt, die ganze Welt ist deutlich komplexer geworden.



Interview Welche technischen Aspekte bzw. Risikofaktoren gilt es bei einer Ber gung zu beachten? Die größten Risiken sind das Wetter, und natürlich der Einfluss der Behör den. Bei bestimmten Ladungen wie gekühlten oder komprimierten Gasen ist besondere Vorsicht gebo ten. Häufig ist bei Cont ainerschiffen aber nicht genau bekannt, was dort alles geladen ist. Im Zweifelsfall ist diese Unkenntnis wieder ein Kosten treiber, wenn sich etwa herausstellt, dass Gefahrengüter an Bord sind. Gibt es so etwas wie ein bergungs freundliches Schiff? Bestrebungen, derartige Schiffe zu entwickeln, gibt es immer wieder. Aber der Trend läuft eher in die ent gegengesetzte Richtung. Es ist leich ter, ein Schiff aus den 1960er- oder 1970er-Jahren vom Strand zu ziehen, als ein großes Containerschiff, das erst in den vergangenen Jahren vom Stapel gelaufen ist. Heute sind die Schiffe aus Kostengründen viel näher an ihren Limits gebaut. Hat man früher noch eine ordentliche Sicherheitsmarge bei der Stahldicke berücksichtigt, geht man heute an die berechnete Grenze. Bei einer Bergung muss man mit diesen Schif fen vorsichtiger umgehen als mit stabiler gebauten. Bei den großen modernen Schiffe ist deshalb viel mehr Aufwand nötig, um zu verhin dern, dass sie Schäden erleiden oder gar auseinanderbrechen. Welche Erfahrungen hatte man vor der „Costa Concordia“ mit dem „Par buckling“ genannten Verfahren? Parbuckling bedeutet nichts anderes, als ein Schiff, das auf der Seite oder kopfüber liegt, wieder aufzurichten. Das Verfahren ist wahrscheinlich so alt wie die Schifffahrt selbst, nur die technischen Möglichkeiten haben sich verändert. Ob dabei Ketten,



Drähte oder Schwimmpontons zum Einsatz kommen, ist für das Ergebnis unerheblich. Die Schwierigkeit bei den modernen Ozeanriesen besteht darin, den Schwerpunkt zu ermitteln und die notwendigen Kräfte optimal in die Schiffsstruktur einzuleiten, damit das Aufrichten klappt. Sind bestimmte Schiffstypen für Havarien anfälliger als andere? Ohne genaue Statistiken zu kennen, würde ich sagen, dass klassische Öltanker am seltensten von Havarien betroffen sind. Die großen Ölkon zerne, die diese Fahrzeuge chartern, schauen sich die Schiffe und die Reederei genau an. Dabei steht nicht nur der Schutz der Umwelt im Mit telpunkt, sondern vor allem das Ver meiden kostspieliger Reputations schäden. Dieser Druck existiert in der Containerschifffahrt noch nicht im gleichen Maße.



Was zeichnet eine gute Bergungs firma aus? Eine gute Bergungsmannschaft löst die Probleme mit smarten Ideen vor Ort oder holt sich entsprechende Fachkräfte. Ein wichtiger Punkt ist natürlich immer der Preis, wobei ganz klar gilt: Von den drei Kriterien „schnell“, „billig“ und „gut“ lassen sich meist nur jeweils zwei gleichzei tig verwirklichen. Und natürlich kommt es immer auf den einzelnen Fall an. Ich hole mir keinen kleinen lokalen Berger, um ein 180 Meter lan ges Containerschiff wieder flottzu bekommen. Oftmals hat man ohne hin keine große Wahl, weil nur zwei oder drei Bergungsfirmen weltweit in der Lage sind, die schwierigsten Fälle anzugehen.



Gibt es Schiffsrouten, auf denen sich Havarien häufen? Unfälle passieren überall, es geht ja nicht nur um auf Grund gelaufene Schiffe, sondern auch um Kollisio nen. Viel befahrene Routen in Asien, etwa in der Region um Singapur, sind da natürlich stärker betroffen. Man kann aber auch feststellen, dass in Gebieten mit strikter Überwachung weniger Havarien auftreten. In den USA etwa schaut die Küstenwache den Kapitänen und Reedern genau auf die Finger und hat strenge Anmeldeformalien sowie Kontrollen auf den Weg gebracht. Und auch die strafrechtlichen Konsequenzen haben dort ganz andere Dimensio nen. Das Schlimmste, was einem in den USA passieren kann, ist, die Umwelt durch ausgetretenes Öl zu schädigen.
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P&I-Versicherung



Kostspielige Wracks von Stefan Fröhlich und Markus Wähler



Trotz rückläufiger Zahlen von Havarien im Schiffs verkehr haben die Bergungskosten in der inter nationalen Seeschifffahrt erheblich zugenommen. Das Beispiel „Costa Concordia“ unterstreicht, wie teuer einzelne Ereignisse die Reeder und letztlich die Versicherer kommen können. Für die Kosten explosion der vergangenen Jahre gibt es eine Reihe von Gründen. Menschliches Versagen ist noch immer die Schaden ursache Nummer 1 von Kollisionen, Strandungen oder Grundberührungen, wobei die Gründe für Seeunfälle sehr vielschichtig sind. Im Rahmen einer P&I-Versi cherung (Protection & Indemnity) kann sich eine Ree derei gegen eine Vielzahl von Ansprüchen und Auf wendungen absichern, die aus dem Betrieb eines Seeschiffs resultieren. Die Kosten für Bergung und Wrackbeseitigung sind ein üblicher Baustein des Deckungsumfangs.



Bergung der im Oktober 2011 vor Neusee land auf ein Riff aufgelaufenen „Rena“
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Tritt ein schwerwiegendes Problem auf, das nicht mit Bordmitteln zu beheben ist, muss die Schiffsführung rasch handeln. Die beste Methode, ein havariertes, manövrierunfähiges Schiff zu sichern und vor Folge schäden zu bewahren, ist die Beauftragung eines Rettungs- und Bergungsunternehmens. Entspre chende Schlepper sind weltweit verfügbar und liegen oftmals auf der Lauer, denn technische Defekte sind in der Seeschifffahrt keine Seltenheit. Kern der Vereinbarungen: „no cure, no pay“ Die Rettung eines Havaristen aus Seenot erfolgt gewöhnlich auf Basis des „Lloyd’s Open Form“ (LOF), eines standardisierten Bergungsvertrags, der eine schnelle und für alle Beteiligten faire Vorgehensweise sicherstellen soll. Er wurde vor mehr als 100 Jahren eingeführt und seitdem immer wieder modifiziert, zuletzt 2011. Kern dieser Vereinbarung ist die Klausel „no cure, no pay“: Ein Bergungsunternehmen hat folglich nur dann Anspruch auf Bezahlung, wenn das Schiff erfolgreich geborgen wurde. Anders liegt der Fall, wenn außerhalb einer akuten Notsituation indivi duelle Bergungs- bzw. Wrackbeseitigungsverträge (beispielsweise bei der „Costa Concordia“) vereinbart werden. Diese Individualvereinbarungen ermöglichen es dem Bergungsunternehmen, nach Absprache Kosten direkt und nach Tarif mit dem Havaristen abzurechnen.



P&I-Versicherung Entscheidend ist der tatsächliche Aufwand – ob die Bergung gelingt, ist nicht ausschlaggebend für die Entschädigung des Bergungsunternehmens. Der Aufwand für die Bergungsunternehmen hat in den vergangenen Jahren spürbar zugenommen. Nach Erhebungen der International Salvage Union, des internationalen Verbands der Bergungsunternehmen, haben sich die Kosten für Bergung und Wrackbeseiti gung zwischen 2005 und 2012 verfünffacht, bei rück läufiger Zahl der Havarien (siehe Abb. 2 und 3 auf Seite 19 und 21). Das bedeutet, dass die einzelne Ber gungsaktion immer komplexer und somit kostspieli ger geworden ist. Die Bergung der „Costa Concordia“, die als bislang teuerste Wrackbeseitigung in die See schifffahrtsgeschichte eingehen wird, passt in dieses Bild. Schiffsgröße als wesentlicher Faktor Seeschiffe haben sich evolutionär verändert, ihre Größe hat stetig zugenommen. Einige Schiffstypen sind sogar überproportional gewachsen. Neben den Öltankern, die immer schon enorme Ausmaße hatten, sind inzwischen auch Massengutfrachter sowie Con tainer- und Passagierschiffe in ganz neue Dimen sionen vorgestoßen. Konnten Containerschiffe der ersten Generation bis zu 800 Standardcontainer (Twenty Foot Equivalent Unit – TEU) aufnehmen, finden auf den modernsten Fahrzeugen der Reederei Maersk mit 18.400 TEU mehr als 20-mal so viele Boxen Platz. Die Standardisierung der Container erwies sich dabei als einer der größten Fortschritte in der Frachtschiffentwicklung. Sie vereinfachte das aufwendige Be- und Entladen der Schiffe, und mit der Anpassung der Infrastruktur in den Häfen wurde die ser Prozess nochmals beschleunigt. Liegezeiten und Frachtkosten konnten drastisch reduziert werden. Ein Ende der Entwicklung ist nicht in Sicht. Derzeit lässt die China Shipping Container Lines bei der Hyundai-Werft in Südkorea ein Containerschiff mit einer Kapazität von 19.000 TEU bauen. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich auch bei den Autotranspor tern. Momentan können die Schiffe bis zu 6.000 CEU (Container Equivalent Unit) aufnehmen, ein Transpor ter mit 7.500 CEU ist in Planung. Mit der Größe stei gen naturgemäß die Menge der Güter an Bord eines Seetransportmittels sowie im Worst Case die Ber gungskosten für Schiff und Ladung.



Container und ihre Ladung verschmutzen einen Strand, nachdem das Container schiff „MSC Napoli“ in der Nähe von Sidmouth, Devon, am 21. Januar 2007 auf Grund gelaufen war.



Große Passagier- oder Frachtschiffe mögen unschlag bare wirtschaftliche Vorteile haben, bei einer Notlage oder gar einer Havarie stoßen die Rettungsteams jedoch oft auf große Herausforderungen. Um ein Wrack mit einer Länge von mehreren Hundert Metern und entsprechender Tonnage zu bergen bzw. zu beseitigen, benötigt man schweres Bergungsgerät wie Bargen, Schwimmkräne oder Spezialschiffe zum Abpumpen des Öls. Allein die Miete für die riesigen Schwimmkräne, die zur Bergung der Ladung von gro ßen Containerschiffen notwendig sind, kann schnell mehrere Millionen Dollar verschlingen. Oftmals sind Schwimmkräne, die über entsprechende Hebe kapazitäten verfügen, in der näheren Umgebung des Unglücksorts gar nicht verfügbar. Eventuell ist es möglich, diese Kräne von Offshore-Unternehmen langfristig zu buchen bzw. aus bestehenden Verträ gen herauszukaufen. Allerdings bleibt das Problem, dass die Fahrt zum Unglücksort Wochen oder gar Monate dauern kann, was die Bergung entsprechend verteuert, da auch jeder Transfer-Tag Geld kostet.



Mit immer neuen Superlativen locken auch die Kreuz fahrtlinien Touristen auf ihre Schiffe. Zu Beginn der 1990er-Jahre verfügten die größten Ozeanriesen im Schnitt über eine Gross Tonnage (GT) von 70.000 und waren etwa 270 Meter lang. Mit der „Oasis of the Seas“ an der Spitze (225.282 GT bei einer Gesamt länge von 362 Metern) haben sich auch hier die Dimensionen gemessen am Hohlraummaß Brutto registertonne verdreifacht. Die derzeit im franzö sischen St. Nazaire für die Royal Caribbean Cruise Line gebaute „Oasis Klasse III“ wird noch einmal ein Stück größer ausfallen.
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P&I-Versicherung Ausgefeiltere Techniken ermöglichen selbst schwierigste Bergungen Der Fortschritt hat auch vor der Bergungsindustrie nicht haltgemacht. Während früher Wracks mangels technischer Möglichkeiten einfach auf dem Meeres grund liegen gelassen wurden, sind die Techniken heute derart ausgefeilt, dass selbst so große Schiffe wie die „Costa Concordia“ mithilfe des „Parbuckling“Verfahrens in einem Stück geborgen werden können. Welches Bergeverfahren letztlich zum Einsatz kommt, wird heute maßgeblich von Umweltschutzge sichtspunkten beeinflusst. Austretende Kraftstoffe (Schweröl oder Marinedieselöl) aus den Bunkertanks, Maschinenöle, giftige Chemikalien oder sonstige Stoffe aus dem Schiffsinneren können weite Areale in Mitleidenschaft ziehen und Flora und Fauna nachhal tig schädigen. Hinzu kommen ästhetische Gründe. Welcher Küstenstaat will schon über Jahrzehnte ein vor sich hin rostendes Schiffswrack an seiner Küste liegen haben? Weltweit verfügen mehrere Unternehmen über das Knowhow und die nötige Erfahrung für komplexe Ber gungen. In der Praxis wird zur Vergabe ein TenderVerfahren ausgeschrieben. Dabei müssen die Unter



nehmen neben der eigentlichen Ingenieursarbeit auch darstellen, welche Maßnahmen sie zum Schutz der Umwelt ergreifen. Bei Frachtschiffen wie Tankern, Container- und Massengutschiffen muss zusätzlich die Bergung der Ladung sichergestellt werden. Theoretisch lässt sich jedes Wrack bergen, aber nicht jede Bergung und auch nicht jede Bergungstechnik ist wirtschaftlich sinnvoll. Es stellt sich stets die Frage nach Kosten und Nutzen, und der Reeder bzw. sein P&I-Versicherer müssen darauf achten, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eingehalten wird. Wie die Bergung dann erfolgt, hängt wesentlich von der Art des Unglücks, der Lage des Schiffs und letzt lich vom Auftraggeber, dem Küstenstaat, ab. Die Möglichkeiten reichen vom Abdichten und Auf schwimmen des havarierten Schiffs bis zur komplet ten Demontage und Durchtrennung am Unglücksort. So geschehen bei der Havarie der „Tricolor“, eines Autotransporters, der 2002 nach einer Kollision mit einem Frachtschiff im Ärmelkanal gekentert ist. Im Zuge der Bergung wurde das Schiff in mehrere Teile zerlegt und in Einzelteilen abtransportiert.



Abb. 1: Vergleich einiger der längsten Schiffe Öltanker Knock Nevis 458 m (1503 ft)



Containerschiff Mærsk Mc-Kinney Møller 399 m (1309 ft)



Bulk Carrier Vale Brasil 362 m (1188 ft)



Passagierschiff Allure of the Seas 360 m (1181 ft) 0 m 



100 m 



200 m 



Mit der Größe der Schiffe steigen auch die Kosten für eine eventuelle Bergung bei 100 m einem Totalverlust. 100 m



300 m 



500 m



Quelle: Delphine Ménard, Bateaux Comparaison
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P&I-Versicherung Abb. 2: Der starke Anstieg der Bergungs- und Wrackbeseitigungskosten US-Dollar (Millionen) Bei den stark gestiegenen Kosten sind die Aufwendungen für die Wrackbeseitigung der „Costa Concordia“ sowie der zweitgrößten Bergung („Rena“) noch nicht voll berücksichtigt.
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Quelle: International Salvage Union
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Ort der Bergung entscheidet über Aufwand Jeder Ort hat seine speziellen Charakteristika, denen die Bergungsteams mit unterschiedlichen Lösungen Rechnung tragen müssen. Eine Havarie im Ärmelka nal, auf einer der frequentiertesten Schifffahrtsrouten der Welt, stellt eine andere Herausforderung dar als eine Havarie in einem sensiblen Naturschutzgebiet. Nach einer Statistik der International Group of P&IClubs lassen sich die 20 teuersten Wrackbeseitigun gen der vergangenen zehn Jahre keinem bestimmten Seegebiet zuordnen, sondern liegen fast über den ganzen Globus verstreut. Die Seegebiete, in denen havarierte Schiffe geborgen werden müssen, ändern sich mit den globalen Schiff fahrtsrouten. Weil der Seeverkehr in Asien erheblich zugenommen hat, ist die rechnerische Wahrschein lichkeit einer Havarie dort heute deutlich höher als noch vor 20 Jahren. Im Zuge der Klimaerwärmung kommen ganz neue Routen hinzu. In der Arktis sind das zum Beispiel die bereits befahrene Nordost- und die geplante Nordwestpassage, die erst sehr rudi mentär vermessen sind (siehe Abb. Seite 21). Das navigatorische Risiko ist somit weitaus höher als in den traditionellen, bereits seit Jahrhunderten befahre nen Seegebieten. Außerdem müssten die Bergungs firmen wegen der sehr speziellen arktischen Klima bedingungen ihre Bergungsmethoden entsprechend anpassen.



Wesentliche Faktoren bei der Bergung sind der Schiffstyp und die Ladung, die Wetterbedingungen, der Wellengang und die Gezeiten, der Zugang zum Wrack (offene See oder Küstennähe) und dessen Lage, der Untergrund (Fels, Stein, Riff, Sand) sowie die Umweltempfindlichkeit des Gebiets. All diese Variablen beeinflussen Komplexität, Dauer und letzt lich die Kosten der Bergung. Das Austreten von Kraft stoffen und Chemikalien stellt überall eine Gefahr dar, in besonders schützenswerten Seegebieten wie dem Great Barrier Reef, den Galapagos-Inseln oder dem Norddeutschen Wattenmeer kann es katastrophale Folgen haben. Das Beispiel der 1989 in Alaska hava rierten „Exxon Valdez“ zeigt, dass die Langzeitfolgen selbst heute nicht abschließend bekannt sind. Der Einfluss von Küstenstaat und Rechtslage In den weitaus meisten Fällen passieren Havarien innerhalb des Hoheitsgebiets eines Küstenstaats. Es gilt daher, internationales Seerecht mit der jeweiligen nationalen Gesetzgebung in Einklang zu bringen. Zu den von der UN-Behörde International Maritime Organization (IMO) verabschiedeten Seerechtsgeset zen gehört die „London Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and other Matter“ von 1972 (inkl. Protokoll von 1996). Sie regelt im Wesentlichen die Beseitigung von Giftstoffen,
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P&I-Versicherung



Die Havarie eines großen Containerschiffs wie hier der „Mærsk Mc-Kinney Møller“ stellt die Rettungskräfte vor immense technische Herausforderungen.



etwa Bunkeröl aus dem Schiffskörper. Auf nationaler Ebene haben die meisten Küstenstaaten Gesetze erlassen, die den Reeder verpflichten, Wracks aus dem Hoheitsgebiet zu entfernen. Angesichts des allgemein gestiegenen Umweltbewusstseins in der Gesellschaft werden Behörden aus verständlichen Gründen heute auf eine möglichst umweltschonende Beseitigung bestehen, die in der Regel deutlich auf wendiger ist und folglich wesentlich länger dauern wird. Allerdings beobachten wir zunehmend Fälle, in denen die lokalen Behörden – durch die starke Wahr nehmung in der Öffentlichkeit – Maßnahmen anord nen, die eine effiziente Wrackbeseitigung erschwe ren. Es gibt zwar durchaus auch Fälle, in denen die Behörden eine pragmatische Lösung anstreben und auf rasche Beseitigung des Wracks drängen; dies ist global gesehen allerdings eher die Ausnahme als die Regel. In einigen Ländern kommt neben dem nationa len auch noch regionales Recht ins Spiel. Somit kann ein komplexes Geflecht aus verschiedenen Rechts systemen, Zuständigkeiten und Behörden zulasten aller Beteiligter entstehen. Darüber hinaus laufen die Reeder auch Gefahr, dass ein betroffener Küstenstaat andere Schiffe der Reede rei beschlagnahmt bzw. beschlagnahmen lässt, um seine Ansprüche auf Beseitigung des Wracks durch zusetzen. Das ist ein Szenario, das die Unternehmen, die nach einer Havarie ohnehin mit hohen Belastun gen und negativer Berichterstattung konfrontiert sind, nach Kräften vermeiden wollen. Daher verhalten
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sich die Reeder und ihre Versicherer, die P&I-Clubs, in der Regel kooperativ, wenn es um Auflagen und Vor gaben der Küstenstaaten bei der Wrackbeseitigung geht. Dabei müssen Reeder und Versicherer stets großen Wert auf die Verhältnismäßigkeit der Aufla gen legen. Versicherungstechnisch von Bedeutung sind die Möglichkeiten der Haftungslimitierungen für den Reeder bzw. seinen P&I-Club. Nach der Limitation Convention von 1976 besteht theoretisch die Möglich keit, die Haftung für Wrackbeseitigungen zu begren zen. Allerdings haben fast alle Küstenstaaten, die diese Konvention ratifiziert haben, diese Möglichkeit wieder ausgeschlossen. Es gilt dann automatisch das jeweilige nationale Recht des Küstenstaats, das fast immer eine unlimitierte Haftung des Reeders und somit des P&I-Clubs vorsieht. Im Rückversicherungsmarkt müssen die bereitge stellten Haftungen aufgrund der theoretisch unlimi tierten Haftung für den P&I-Versicherer daher sehr üppig bemessen werden. Bei rund 90 Prozent der Seeschiffe, die ihre Deckung über einen P&I-Club der International Group einkaufen, reicht diese bis über drei Milliarden US-Dollar. Überdies zeichnet sich seit einigen Jahren der Trend ab, dass die Küstenstaaten bei Havarien in ihrem Hoheitsgebiet verstärkt auch in wichtige operative Entscheidung der Bergung eingreifen und dadurch



P&I-Versicherung Abb. 3: Weniger Totalverluste von Seeschiffen pro Jahr 200
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Eine Analyse aller Havarien mit Seeschiffen über 100 Bruttoregistertonnen (GT) weltweit zeigt einen eindeutigen Trend zu weniger Totalverlusten. Quelle: Lloyd’s List Intelligence



Abb. 4: Die Nordostpassage als Alternative zum Suezkanal
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Die Öffnung der Nordostpassage von Europa nach Asien bringt zwar öko nomische Vorteile für die Seeschiff fahrt, schafft gleichzeitig aber neue Risiken für sensible Meeresgebiete in der Arktis.



Nordostpassage Suezkanal-Route



Quelle: Munich Re
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P&I-Versicherung die Kosten nach oben treiben. Nach einer Analyse der International Group of P&I Clubs haben sich die Behörden in 16 von 20 untersuchten Fällen in die laufenden Arbeiten eingeschaltet, in zehn Fällen hat das zu einem erheblichen Kostenanstieg geführt. Die Intervention von offizieller Seite ist nach dieser Analyse der stärkste Kostentreiber bei den untersuch ten Bergungs- und Wrackbeseitigungsoperationen. Da die Sensibilität der Behörden und deren Neigung, sich in operative Entscheidung einzubringen, vermut lich weiter zunehmen wird, ist eine möglichst kon struktive Zusammenarbeit zwischen Reeder und Küstenstaat anzustreben. In der Nairobi-Konvention von 2007 wurden dazu von der International Maritime Organization (IMO) Verhaltensregeln/Normen unter anderem zur Verhältnismäßigkeit und Angemessen heit bei Wrackbeseitigungen auf den Weg gebracht. Bislang unterstützen neun Staaten diese Seerechts konvention. Sobald ein zehnter Staat hinzukommt, wird die Konvention binnen zwölf Monaten in diesen Ländern ratifiziert. Frage der Versicherbarkeit Der Trend zu immer höheren Bergungskosten hat natürlich auch Auswirkungen auf das Underwriting. Es stellt sich die grundsätzliche Frage, ob diese nur schwer zu kalkulierenden und stark steigenden Kosten überhaupt noch versicherbar sind. Als einer der führenden Rückversicherer auch in dem Spezial segment P&I betrachtet Munich Re die Entwicklung mit höchster Aufmerksamkeit. Der große Anstieg der Wrackbeseitigungskosten ist als ausgeprägtes Ände rungsrisiko bereits seit geraumer Zeit auf unserem Radar. Im vergangenen Jahr haben wir konkrete Vorschläge zur künftigen Versicherbarkeit in die Marine-Märkte kommuniziert, sowohl bezüglich der Rückversicherungsstruktur als auch bezüglich der Vorgehensweise der P&I-Versicherer gegenüber den Küstenstaaten. Unser Ziel ist es, dass die Interessen von Erst- und Rückversicherern in einem ausgewoge nen Verhältnis stehen, dass ein hohes Maß an Trans parenz zwischen den Parteien herrscht und dass die Kosten für Wrackbeseitigungen im Rahmen der Kalkulation bleiben – natürlich stets unter der Prä misse einer umweltverträglichen Bergung.



>> Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie auch in Topics Schadenspiegel 1/2012 im Titelbeitrag über die Wrackbergung des Containerschiffs „Rena“ ab Seite 6.



Unsere ExperteN: Stefan Fröhlich arbeitet seit über 20 Jahren bei Munich Re im Bereich der Transportrückversicherung und ist als Referatsleiter unter anderem verantwortlich für das Center of Competence P&I. [email protected]



Markus Wähler ist seit 2013 Marine Consultant bei Munich Re. Er ist Inhaber des großen Kapitäns patents und war jahrelang als Risiko- und Sicherheitsmanager auf einer Werft tätig. [email protected]
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Engineering



Wellenbrecher in Bewegung Obwohl bei einem neu errichteten Wellenbrecher im Persischen Golf nur wenige Blocksteine verrutscht waren, mussten Teile des Bauwerks auf einer Länge von 1,2 Kilometern abgetragen werden. Da die Schaden ursache – mangelhafte Bauausführung oder fehlerhafte Planung – nicht abschließend geklärt werden konnte, einigten sich Versicherer und Bauunternehmen bei der Kostenübernahme auf einen Kompromiss.



von Jürgen Ruß



Um Uferzonen vor Erosion oder Zerstörung durch Wellen zu bewahren, sind besondere Schutzmaß nahmen nötig. Hierfür wurden, in Abhängigkeit von den natürlichen Gegebenheiten sowie den Zielvor gaben und dem Anforderungsprofil an den Küsten schutz, die unterschiedlichsten baulichen Maß nahmen entwickelt. Eine hiervon ist die Errichtung massiver Bauten wie Molen und Wellenbrecher. Sie sorgen dafür, dass die Wellen ihre Energie kontrolliert abgeben und das anlandende Wasser seine Wucht verliert. Auch beim Bau künstlicher Inseln, die in vielen Regionen der Welt zur Landgewinnung auf geschüttet werden, kommen solche Schutzwälle zum Einsatz. Sie verhindern, dass das Meer die künst lichen Sandgebilde nach und nach wieder abträgt. Die Wellenbrecher bestehen gewöhnlich aus einem hochverdichteten Kernwall, einer Tragschicht aus Fels sowie einer Deckschicht aus speziellen Beton formsteinen wie Akkropoden oder Tetrapoden.



Bei einem Projekt im Persischen Golf traten Anfang 2010 Probleme an der Deckschicht eines Wellen brechers auf. Im Rahmen einer Inspektion des Bau körpers stellte sich heraus, dass an 17 Stellen des 14 Kilometer langen Schutzwalls im Nordosten einer im Bau befindlichen künstlichen Insel die Akkropoden verrutscht waren. Diesen aus Beton gegossenen Blocksteinen kommt die Aufgabe zu, durch Wellen brechung einen möglichst großen Anteil der Wellen energie in Turbulenz umzusetzen. Dabei, um auch schwerem Seegang standzuhalten, ist es entschei dend, dass die Betonformkörper ausreichend groß (schwer) dimensioniert, bei der Verlegung kraft schlüssig miteinander verzahnt und auf eine solide Gründung gesetzt werden. Für die Dimensionierung der Gründung sind Lastfaktoren wie Eigengewicht der Trag- und Deckschicht, Wasser- und Wellendruck und Strömungen zu berücksichtigen. Die Arbeits abläufe der Ausführung sind ebenfalls hierauf abzustimmen, um ein Absacken oder Verrutschen der schweren Deckschicht zu verhindern.



Beton-Tetrapoden schützen die Sylter Westküste, hier vor Hörnum, Deutschland.
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engineering Wellenbrecher werden häufig zum Schutz künstlicher Inseln eingesetzt



Die wohl bekanntesten von Menschenhand geschaffenen Inselformationen sind die von Palm Jumeirah und World Islands in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wellen brecher in unterschiedlichsten Ausführungen umgeben solche künstlich geschaffenen Lebensräume.



Als Ursache für das Abrutschen einzelner Akkropo den kamen eine fehlerhafte Bauausführung oder eine fehlerhafte Planung des Wellenbrechers in Betracht. Mit MR Endorsement 115 (Cover for Designer’s Risk) kaufte sich der Versicherte zusätzlichen Schutz gegen Planungsfehler. Ging man zunächst davon aus, dass die Akkropoden falsch verlegt wurden, ergab sich im Zug der Schadenursachenermittlung eine überraschende Wendung: Es stellte sich heraus, dass Projektgesellschaft und Baufirma wegen Termindruck vereinbart hatten, von der herkömmlichen Konstruk tionsmethode abzuweichen. Bei einem Teilabschnitt des Schutzwalls, bei dem später die Schäden auf traten, wurde die Tragschicht, auf der die Akkropoden ruhen, zunächst nur teilweise fertiggestellt. Ursprünglich war vorgesehen, diese Gründung in einer Art Zunge über eine Länge von rund sechs Metern horizontal am Meeresboden auslaufen zu lassen. Damit ist sichergestellt, dass die Tragschicht den auf sie wirkenden Kräften standhält. Außerdem erhält man eine genügend große Auflagefläche, um die erste Reihe Akkropoden stabil zu platzieren. Die veränderten Pläne sahen nun vor, diese Zunge in einem ersten Schritt lediglich rund 2,3 Meter entlang dem Meeresboden zu bauen, der Rest sollte zu einem späteren Zeitpunkt aufgeschüttet werden. Schadenursache unklar



Einige der größten von Menschenhand gebauten Inseln Inselname 



Fläche (km2)* Ort



Yas Island 



25,00 



Abu Dhabi, Vereinigte Emirate



Kansai Int. Airport 
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Japan



World Islands 
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Dubai, Vereinigte Emirate
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Hongkong, China



Palm Islands 



8,00 



Dubai, Vereinigte Emirate



Chúbu Centrair Int. Airport 
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* sortiert nach gewonnener Landfläche Quelle: Munich Re
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Wie sich herausstellte, hatte dieses Provisorium fast ein Jahr lang Bestand und war so den Gezeiten und höheren Kräften ohne Schutz ausgesetzt. Wellen, Strömung und Druck könnten daher das Gefüge ver ändert und so das Abrutschen der untersten Akkropo den verursacht haben. Nicht auszuschließen war jedoch auch, dass schon während der nachträglich geänderten Bauausführung Fehler begangen wurden und die Zunge gar nicht die vereinbarte Länge von gut 2,3 Metern erreicht hat bzw. die Akkropoden falsch platziert wurden. Was den Schaden genau verursacht hat, ist für den Anspruch auf Entschädi gungsleistungen von entscheidender Bedeutung: Da eine solide Gründung Voraussetzung für die Sta bilität und Funktionalität des Gesamtbauwerks ist, kämen Schäden aufgrund nicht plangemäßer Bau ausführung wegen der hohen Belastung auf die Bausohle nicht unerwartet. Der Versicherer könnte somit die Übernahme des Schadens ablehnen.



engineering Querschnitt eines Wellenbrechers Ausgleichs schicht 2-lagig



Deckschicht 2-lagig



Typischer Querschnitt durch einen einer künstlichen Landgewinnung vorge lagertem Wellenbrecher. Im vorliegenden Fall wurde die Fußsicherung (Zunge) zunächst nur zu etwa 40 Prozent der geforderten Länge ausgeführt.



Deckschicht Akkropoden 1-lagig



Tragschicht 2-lagig



Künstliche Auffüllung



Kernwall



Fußsicherung



Meeresboden



Quelle: Munich Re



Bezüglich der Schadenhöhe würde man angesichts der geringen Zahl verrutschter Akkropoden zunächst keinen großen Reparaturaufwand annehmen. Aller dings können die Decksteine bei dieser Art von Wel lenbrecher nicht willkürlich gesetzt werden. Damit sie sich zu einer widerstandsfähigen Oberfläche verzah nen, müssen sie passgenau gelegt werden. Um die 17 Stellen zu reparieren, musste man deshalb alle Akkropoden auf einer Länge von 1,2 Kilometern abtra gen und neu platzieren. Mehr als 96 Prozent der Kos ten für die Reparatur entfielen auf das Entfernen und erneute Legen eigentlich korrekt liegender Block steine. Substanzielle Risikoänderung eingetreten Tatsache ist, dass die geänderte Bauausführung einen massiven Einfluss auf Risiken und damit auf die Haftungsfrage hatte und dass die Änderungen aus Zeitdruck, nicht aus sachlich begründeten Umstän den erfolgten. Dem Bauunternehmen ist es dadurch gelungen, das Verzugsrisiko zu verringern. Im Gegen zug erhöhte sich jedoch das Exposure des Versiche rers, da die neue Bauausführung eine größere Scha denanfälligkeit aufwies. Ein Underwriter hätte, sofern er die Gelegenheit dazu bekommen und Kenntnis darüber erlangt hätte, aufgrund einer substanziellen Risikoänderung (material change in risk) die Vertrags bedingungen entsprechend modifiziert. Bei Klärung der Haftungsfrage stellte sich zudem die Frage, ob bei der geänderten Vorgehensweise alle erforder lichen Schadenverhütungsmaßnahmen („reasonable precautions“) getroffen wurden. Letztlich konnte nicht mit vollständiger Gewissheit festgestellt werden, worauf der Schaden zurück zuführen war, auch wenn viel dafür spricht, dass die



Konstruktionsmethode den Ausschlag gegeben hat. Angesichts der schwierigen Gemengelage hat der Erstversicherer mit Unterstützung der Experten von Munich Re lange und intensive Diskussionen mit dem Bauunternehmen und dem Makler geführt. Argu mente, um die Schadenübernahme abzulehnen, waren reichlich vorhanden. Letztendlich einigte man sich auf einen Vergleich. Der Fall zeigt, wie bei großen Bauprojekten Entscheidungen unter Zeitdruck rasch zu Fehlern führen können, die sich dann zu unerwar tet großen Schäden auswachsen. Auch zeigt sich, dass bei Planung und Ausführung von Großprojekten der Versicherungsaspekt nicht vernachlässigt werden sollte. Gerade bei wesentlichen Abweichungen von Ablaufplan und Ausführung ergeben sich in der Regel auch Risikoverschiebungen, die Einfluss auf die Haftung haben können. Eine Möglichkeit, diesem Umstand vorab zu begegnen, ist ein regelmäßiger Austausch zwischen Versichertem und seinem Versicherer. Im günstigsten Fall in Form von regel mäßigen Risikobesichtigungen.



Unser Experte: Jürgen Ruß ist Claims Manager im Bereich Schaden „Asia Pacific and Africa“ und Experte für Risikound Schadenmanagement von Großprojekten und Bestandsrisiken. [email protected]
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Interview



Manche Schäden begleiten einen ein Berufsleben lang Nicholas Roenneberg, zwei Jahrzehnte bei Munich Re für das Schadenmanagement zuständig, über prägende Ereignisse, die größten Veränderungen im Schaden management und aktuelle Schadentrends.



Topics Schadenspiegel: Herr Roenne  erg, Sie blicken auf eine dreißigjäh b rige Erfahrung mit Haftpflichtrisiken zurück, 20 Jahre davon waren Sie bei Munich Re im Schadenmanagement tätig. Welcher Schadenkomplex war in dieser Zeit der prägendste für die Versicherungswirtschaft ? Nicholas Roenneberg: Asbestschä den begleiten mich seit meinen beruflichen Anfängen. Schon vor meiner Zeit im Schadenmanagement war ich als Casualty Underwriter damit befasst, wie nahezu jeder, der im Haftpflichtbereich verantwortlich war oder ist. Daran wird sich auch zumindest in den nächsten zehn bis 20 Jahren nichts ändern. Was hätte man hier besser machen können ? Eines der Hauptprobleme bei Asbest war, dass man die damit verbundenen Risiken bis in die 1960er-, 1970erJahre hinein unterschätzt hat. Man hat damals zu sehr auf die Sicher heitsvorkehrungen vertraut. Das war im Rückblick naiv. Zudem hat man die Kumulproblematik verkannt. Im Underwriting und bei der Schaden bearbeitung fehlte uns schlicht die Fantasie, dass das Schadenausmaß eine solche Dimension annehmen könnte. Asbest wurde ja überall ver baut, in Häusern, Autos, Heizungs anlagen und unzähligen anderen Produkten. Daher waren zahllose Branchen betroffen. Das galt auch für die Versicherungssparten: Es blieb ja nicht bei einem Workers’-
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Compensation-Schaden, sondern erfasste Employers’ Liability, die Pro dukthaftung, die allgemeine Haft pflicht und andere Haftpflicht bereiche. Als in den 1980ern das wahre Ausmaß des Schadens bekannt wurde, war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Aus schlüsse, Claims-Made-Klauseln und andere Maßnahmen zur Risiko begrenzung, die seit damals ein gesetzt werden, greifen wegen der langen Latenzzeiten bei Asbest erst nach Jahrzehnten. Ist Asbest für Munich Re ein Stellvertreterszenario ? Nein, eher nicht. Ein „zweites Asbest“ halte ich für unwahrschein lich. Asbest war in verschiedener Hinsicht ein Sonderfall: die Art des Materials, die Vielseitigkeit der Anwendung, die große Zeitspanne zwischen Exponierung und Erkran kung. Asbest eignet sich daher allen falls als Worst-Case-Szenario, als Extrembeispiel. Auf andere Langzeit risiken im Haftpflichtbereich wie Pharmarisiken lassen sich die Erfah rungen mit Asbest schon wegen der heute allgemein üblichen Claims- Made-Klauseln kaum übertragen. Man darf auch nicht vergessen, dass wir es bei Asbest heute noch mit Risiken zu tun haben, die auf die 1950er-Jahre zurückgehen. Seitdem haben wir viel dazugelernt. Für einen Underwriter ist heute vieles selbst verständlich, was damals neu war.



Munich Re Topics Schadenspiegel 1/2014



Einer der größten Schäden überhaupt war der Terroranschlag auf das World Trade Center 2001. Wie haben Sie die Bearbeitung dieses Schadens erlebt ? In den ersten Tagen und Wochen nach 9/11 war das absolutes Neuland für uns. Es war ja einer der ersten Großschäden, dessen Verlauf man im Fernsehen und im Internet quasi live miterlebt hatte. Ich erinnere mich noch gut an die erste E-Mail, in der wir auf die Vorgänge in New York aufmerksam gemacht wurden. Lassen Sie mich von den Besonder heiten bei der Schadenbearbeitung nur zwei Aspekte herausgreifen: zum einen die Vielzahl der betroffe nen Versicherungssparten, etwa Property, Marine, Aviation, sonstige Haftpflichtversicherungen, Life, Workers‘ Compensation oder Be triebsunterbrechung. Maßgeblich ergänzt durch die sonstigen ad hoc geschaffenen Entschädigungs mechanismen wie in erster Linie den Victim Compensation Fund. Das hatte es in dieser Dimension zuvor nicht gegeben – und ist bis heute nicht wieder passiert. Und was ist der zweite Aspekt ? Zum anderen zeigte sich im weiteren Verlauf der Bearbeitung, wie lang sich auch die Regulierung eines Schadens hinziehen kann, der vor nehmlich Property-Policen betrifft. Bis heute, fast 13 Jahre später, ist die Abwicklung dieses Schadens bekanntlich noch nicht vollständig



Interview abgeschlossen. Und dabei denke ich nicht nur an letzte noch laufende Regressverfahren, sondern auch an die Entschädigung von Personen schäden. Womit wir übrigens nicht zuletzt auch wieder bei Asbest sind. Denn natürlich wurde in den vom Anschlag betroffenen Gebäuden ebenfalls Asbest verbaut, dem nach deren Einsturz dann die Feuerwehr leute, Evakuierungshelfer, aber auch die an den Aufräumarbeiten beteilig ten Arbeiter ausgesetzt waren.1 Eine große Veränderung der vergan genen 20 Jahre betrifft die Rolle des Internets im Leben vieler Menschen weltweit. Wie hat sich das auf die Schadenbearbeitung ausgewirkt ? Das Internet hat durch den schnellen Zugriff auf Informationen auch unse ren Blick auf Schäden stark verän dert. Noch während der Tsunami in Japan in vollem Gang war, gab es schon die ersten Bilder im Internet. Das Schadenereignis war zu dieser Zeit noch nicht einmal abgeschlos sen. Das kann zum Teil die Bearbei tung von Schäden beschleunigen. Gerade bei Naturkatastrophen ist das Internet in Bezug auf Sachschä den oft eine gute Informationsquelle. Man bekommt schneller einen Über blick, die Transparenz ist größer. Doch nicht immer sind die Informa tionen, die das Internet bietet, für die Ermittlung der Schäden hilfreich. Man erhält überwiegend Detailinfor mationen, die vor allem für Sachschä den relevant sind. Die Flut in Thailand ist dafür ein gutes Beispiel. Man sieht die Überflutungen, aber nicht, welche Konsequenzen das für Lieferketten und Betriebsunterbrechungen hat. Für die Haftpflichtseite kann man im Internet noch weniger relevante Informationen schnell abrufen. Da sind vor allem im Anfangsstadium viele Daten hochvertraulich. Außer dem ist die Situation bei Haft pflichtszenarien meist zunächst unübersichtlicher als bei Sachschä den. Belastbare Aussagen sind des halb erst stark zeitversetzt möglich. Was bedeutet das konkret für das Schadenmanagement ? Ein wichtiger Aspekt ist, dass sich die Schäden viel länger im Voraus ankündigen. Über einen Hurrikan,



Nicholas Roenneberg war 20 Jahre bei Munich Re für das Schadenmanagement verantwortlich, zuletzt als Head of Claims Management & Consulting.



einen ganz klassischen Schaden, spricht man heute weltweit, bevor er überhaupt eingetreten ist. Die Medien und damit auch die Öffent lichkeit nehmen durch das Internet Schäden heute viel unmittelbarer und intensiver wahr. Einem Versiche rer werden dann oft brisante Fragen gestellt. Selbst wenn Schäden gerin ger ausfallen als erwartet, gibt es solche Fragen: War der Aufwand im Vorfeld zu groß und damit zu teuer? Das Abwägen von Risiken wird durch die frühe Informationsflut jedenfalls nicht immer einfacher. Trotzdem werden von uns viel schneller als früher Antworten erwartet. Auf diese neue Erwartungshaltung müssen sich (Rück-)Versicherer einstellen.



Welche Arten von Schäden werden Ihrer Meinung nach in den nächsten Jahren besonders stark an Bedeu tung gewinnen ? Zum einen bringen neue Technolo gien wie erneuerbare Energieanlagen oder die Cyberwelt natürlich auch neue Risiken mit sich. Hinzu kommt die wachsende Gefahr von schwer beherrschbaren Risiken, die auf grund ihrer Komplexität und Größe zu einer Herausforderung für die Assekuranz werden. Bei „Deep Water Horizon“ oder „Costa Concordia“2 hat sich das deutlich gezeigt. Daneben werden reine Vermögensschäden immer wichtiger: Aktionärsklagen mit Tausenden von Klägern, D&OHaftung, Berufshaftpflicht. Jede neue Finanzkrise wird da neue Klagewellen auslösen.
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Interview



Bei der ganzen Diskussion um neue Risiken sollte man sich jedoch dar über im Klaren sein, dass die Vorher sehbarkeit von Schadenkomplexen doch sehr begrenzt ist. Letztendlich kommen die großen Schäden oft aus einer ganz anderen Ecke als erwartet. Aber die Emerging-RisksDebatte ist dennoch hilfreich. Sie wird mittlerweile auch mit viel mehr Sachverstand und weniger plakativ geführt als früher. Wir gehen heute mehr in die Details. Sind die Schadenprognosen heute besser als vor 20 Jahren? Bei Naturkatastrophen – unbedingt. Da sind wir bei der Modellierung der Schäden deutlich besser geworden! Die heutigen Modelle sind viel aus gefeilter als vor 20 Jahren, das Knowhow der Versicherungswirtschaft hat sich erheblich verbessert. Bei vielen Haftpflichtschäden sieht das meines Erachtens allerdings anders aus. Die meisten Haftpflichtrisiken sind noch immer kaum modellierbar. Die vor handenen Ansätze überzeugen mich hier noch nicht wirklich.



Im Casualty-Bereich hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass Massenklagen nicht mehr ein reines US-Phänomen sind. Collective redress und class actions gibt es inzwischen auch in anderen Märkten, selbst in Europa. Diese Entwicklung wirkt sich auch auf die Finanzierung von Entschädigungsklagen aus, was dann wiederum das Klageverhalten beeinflusst. Anzeichen für eine Angleichung an US-Verhältnisse sind bislang in Europa aber noch nicht erkennbar.4 Schließlich dürfte durch die gestie gene Bedeutung der Medien und die sofortige weltweite Zugänglichkeit von Informationen die Bedeutung von Reputationsschäden wachsen. Damit erhöht sich auch der Druck zur schnellen Streitbeilegung nach Schäden.5



Gibt es Trends, von denen Sie nach haltige Auswirkungen auf das Scha denmanagement erwarten? Bei Naturkatastrophen könnten Haft pflichtansprüche künftig eine größere Rolle spielen. Bei Buschfeuern in Kalifornien und Australien zeichnet sich das schon ab. Das waren früher nahezu reine Property-Schäden. In den vergangenen Jahren gab es dagegen Fälle, bei denen letztlich die Haftpflichtversicherer den Großteil des Schadens bezahlt haben. Dieser Trend wird sich meiner Meinung nach fortsetzen. Bei fast jeder Natur katastrophe lassen sich Man-madeAspekte finden: falsche Bauweise, Wartungs- oder sonstige Sicher heitsmängel. Das wird immer öfter erkannt und führt nach Naturkata strophen verstärkt zu Regressan sprüchen gegen die Haftpflichtver sicherer. 3
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1 Vgl.



zum WTC-Schaden auch die Artikel in Topics Schadenspiegel 2/2011



2 



Hierzu Topics Schadenspiegel 1/2013



3 Mehr



dazu in meiner Kolumne in Topics Schadenspiegel 2/2012, Seite 46



4



Näheres dazu in diesem Heft, Seite 45



5 Vgl.



dazu meine Kolumne in Topics Schadenspiegel 2/2013, Seite 48
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Teure Mängel im Kleingedruckten Die Absicherung von Mitgliedern genossenschaftlicher Immobilienprojekte war in Spanien lange Zeit unproblematisch. Mit der Wirtschaftskrise traten jedoch Mängel im Wording der Policen zutage, die sich für die Versicherer als äußerst kostspielig erwiesen.



von Rafael García Sánchez



Grundsätzlich gibt es in Spanien zwei Möglichkeiten, eine Neubauimmobilie zu erwerben: über einen gewerblichen Bauträger oder über eine Genossenschaft. Zum Schutz der Verbraucher bei Immobiliengeschäften hat Spanien zwischen 1968 und 1999 unterschiedliche Gesetze erlassen, die eine verpflichtende Delkredereversicherung (Seguro Obligatorio de Afianzamiento) zur Folge hatten. Ziel war es, Ein- oder Vorauszahlungen, die Käufer für den Erwerb einer Wohnung geleistet haben, zu schützen – und zwar unabhängig davon, ob das Geschäft von einem Bauträger oder von einer Genossenschaft angebahnt wird. Der Schutz erstreckte sich sowohl auf Projekte des freien Wohnungsmarkts, wo der Bauträger die Preise je nach Marktlage festgelegen kann, als auch auf den staatlich regulierten Markt. Gedeckt ist die Nichtübergabe der Wohnung „gleich aus welchem Grund innerhalb der vereinbarten Frist“. Eine ent sprechende Garantie müssen sowohl gewerbliche Bauträger als auch Vertreter der Genossenschaften abgeben. Besonderheiten des genossenschaftlichen Erwerbs Allerdings unterscheidet sich das gewerbliche Bauträgergeschäft in vielen Punkten vom genossenschaftlichen Modell. Bei Gründung der Genossenschaft sind Grund und Boden, Entwicklungsplan oder behördliche Genehmigungen häufig noch gar nicht vorhanden, und auch der Bauunternehmer steht meist noch nicht fest. Mit Eintritt in die Genossenschaft schließt sich ein Mitglied dem Vorhaben an. Es erwirbt das Recht auf den Kauf einer Wohnung in der Zukunft. Einen festen Termin für die Übergabe dieser Wohnung gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, da der gesamte Zeitplan auf Schätzungen beruht. Die gesetzlich vorgeschriebene Delkredereversicherung kommt jedoch erst dann zum Tragen, wenn ein Bauvorhaben genehmigt ist und die Fristen für Bau beginn und Übergabe der Wohnung eindeutig fest gelegt sind.



Damit die Genossenschaftsmitglieder in der Planungsphase nicht gänzlich ungeschützt sind, hat die Versicherungsbranche eine Absicherung auf frei williger Basis (Seguro Voluntario Cooperativas) entwickelt. Sie deckt den Betrug oder die Veruntreuung von Geldern seitens der Verwalter der Genossenschaft. Das Nichtzustandekommen der Wohnungsübergabe ist dagegen nicht Bestandteil der Police. Um die Zahlungen der Genossenschaftsmitglieder zu schützen, werden die Gelder auf ein von der Versicherungsgesellschaft verwaltetes Konto transferiert. Der Versicherer muss vorab jeder Zahlung zustimmen und darauf achten, dass die Mittel tatsächlich nur zur Begleichung von Kosten verwendet werden, die mit dem Bauvorhaben in Zusammenhang stehen. Für diese Verwaltung erhält der Versicherer eine Gebühr. Insolvenzen im Zuge der Finanzkrise Die Policen erwiesen sich über lange Jahre als unproblematisch. Mit dem Platzen der Immobilienblase änderten sich jedoch die Rahmenbedingungen schlagartig. Zum einen verweigerten die Finanzinstitute zahlreichen Genossenschaften weiteren Kredit, zum anderen wurden viele Genossenschaftsmit glieder arbeitslos und konnten ihre Beiträge für das Vorhaben nicht mehr erbringen. Andere Mitglieder wiederum verloren schlicht das Interesse, ein Projekt weiterzuführen. In der Folge wurden Genossenschaften zahlungsunfähig, auch weil die Geschäftsführung nicht auf die veränderte Lage vorbereitet war. Die Forderungen der Mitglieder auf Rückzahlung ihrer Gelder konnten jedoch nicht vollständig befriedigt werden, da ein Teil der Mittel bereits in die Projekte investiert worden war.
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Die stillgelegte Baustelle einer  Hotelanlage an der Playa de Butihondo auf Fuerteventura, Spanien



Für die Versicherer war der Fall eigentlich klar. Da die freiwillige Genossenschaftsversicherung nur Betrug oder Veruntreuung abdeckte, verweigerten sie die Rückzahlung der Gelder. Allerdings kamen Gerichte, die sich mit Rechtsstreitigkeiten in dieser Sache befassen mussten, zu keinem eindeutigen Ergebnis: Während einige entschieden, die Genossenschaftsversicherung habe nichts mit der Delkredereversicherung zu tun und decke daher nicht die Nichtübergabe der Wohnung, gaben andere den Klagen der Genossenschaftsmitglieder recht. Ihrer Ansicht nach existiert keine Genossenschaftsversicherung als solche. Vielmehr handele es sich um eine Delkrederepolice, das gedeckte Risiko sei die Nichtübergabe der Wohnung. Eine Klärung durch das Oberste Gericht (Tri bunal Supremo) war notwendig.
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Versicherungsbedingungen nicht eindeutig Bei genauerem Hinsehen stellte sich heraus, dass in den Versicherungsbedingungen der Gegenstand der Deckung diffus formuliert ist. Die Police besteht aus allgemeinen Bedingungen, Sonderbedingungen und den individuellen Bescheinigungen, die bezüglich des Versicherungsgegenstands wenig Kohärenz zeigen. Die Formulierungen reichen von „gedeckt ist die vertragliche Nichterfüllung seitens des Versicherungsnehmers“ bis zur konkreten Definition: „Garantiert wird, dass die vom Versicherten einbezahlten Beträge ausschließlich für Zahlungen im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben verwendet werden.“ Weiterhin findet sich in den Sonderbedingungen zum Deckungsumfang ein Begriff aus den Regelungen der Delkredereversicherung, nämlich der des „guten Zwecks“ (buen fin), wobei darunter die Übergabe der Wohnung verstanden wird. Wenn diese Deckung ausgeschlossen sein sollte, hätte dieser Begriff im Wording der Police gar nicht verwendet werden dürfen.



Bonds Folglich stellte das Oberste Gericht mit Urteil Nr. 540 vom 13. September 2013 fest, dass die Genossenschaftspolice einer Delkrederepolice gleichzusetzen sei. Die Beiträge, die Genossenschaftsmitglieder im Voraus für den Erwerb ihrer Wohnung bezahlt hatten, seien zurückzuzahlen, wenn es zu keiner Wohnungsübergabe komme. In der Konsequenz mussten Erstund Rückversicherer in Spanien für Forderungen der Genossenschaftsmitglieder von mehr als 800 Millionen Euro einstehen. Probleme rechtzeitig erkennen Im Nachhinein zeigt sich, dass die freiwillige Genossenschaftsversicherung, obgleich sie seit vielen Jahren auf dem spanischen Markt existierte, von keinem Beteiligten hinsichtlich ihres Deckungsumfangs hinterfragt wurde. Die Aufsichtsbehörde (Dirección General de Seguros) hat sogar auf Wunsch der Ver sicherungsgesellschaften ein Dokument erstellt, das die Existenz dieser Versicherung und die damit gewährte Deckung bescheinigte. Erst als die Immobilienkrise viele Genossenschaften in Bedrängnis brachte, traten die Probleme zutage. Die Genossenschaften behaupteten, die vereinbarte Deckung sei nicht die von ihnen gewünschte oder die, über die sie zu verfügen geglaubt hätten, und beriefen sich auf eine Deckung, die in den Policen nicht vorgesehen war. Die Mängel in den Bestimmungen blieben über lange Jahre unentdeckt, weil es keine Schadenfälle gab, bei denen mögliche Lücken im Wording erkannt worden wären. Der Fall ist daher ein gutes Beispiel dafür, wie externe Faktoren – hier die Finanzkrise – den Deckungsumfang einer Police verändern können, wenn die Bestimmungen nicht eindeutig formuliert sind und Raum für Interpretation durch Dritte lassen. Lassen Wordings solchen Interpretationsspielraum, nutzen Gerichte diesen gerne für eine verbraucherfreundliche Auslegung der Bestimmungen, wie hier im Sinne der Genossenschaftsmitglieder geschehen.



Unser Experte: Rafael García Sánchez ist als Schadenjurist bei Munich Re Madrid zuständig für den spanischen und portugiesischen Markt. [email protected]
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Erfolgreiche Minderung eines Kraftwerkschadens Zur effizienten Regulierung von Schäden gehört ein proaktives Schadenmanagement. Bei einem Kraftwerkschaden 2011 in Malaysia haben alle Beteiligten vorbildlich gehandelt, sodass die Kosten trotz widriger Umstände deutlich unter der Ersteinschätzung blieben. Die enge und transparente Kooperation zwischen Versicherungsnehmer, Assekuranz und Experten erwies sich als Schlüssel zum Erfolg.



Nahaufnahme der überhitzten und teilweise angeschmolzenen Laufschaufeln der Dampfturbine
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engineering von Ilona Strauß



Am 31. Januar 2011 führte ein zu geringer Dampfdurchfluss während eines sogenannten FSNLBetriebs (Full Speed No Load) in einem malaysischen Dampfkraftwerk zur Überhitzung einer Dampfturbine, wodurch eine Notabschaltung ausgelöst wurde. Das Kraftwerk besteht aus drei Blöcken mit jeweils 700 Megawatt Leistung, wobei jeder Block Dampferzeuger, Dampfturbine und Generator umfasst. Die Anlage war im Rahmen eines Industrial All Risks Programms inklusive Betriebsunterbrechung (BU) ver sichert. Der Versicherungsnehmer informierte umgehend den Hersteller und forderte dessen Techniker an, die sich nach Abkühlung der Turbine vor Ort einen ersten Eindruck verschafften. Entscheidung für Reparatur beim Originalhersteller Die Inspektion eines Schadengutachters, die am 9. Februar erfolgte, ergab eine potenzielle Schadenhöhe von 100 Millionen malaysischen Ringgit (rund 23 Millionen Euro). In Abstimmung mit dem führenden Erstversicherer und dem Team von Munich Re wurde unmittelbar ein Turbinenexperte hinzugezogen, der den Schaden nach dem Öffnen der Turbine am 14. Februar evaluierte. Die Untersuchung ergab, dass der Hochdruckrotor der Dampfturbine signi fikante Überhitzungsschäden davongetragen hatte. Die Laufschaufeln der Stufen 2–8 des Hochdruck rotors wiesen unterschiedlich starke Deformierungen und Brüche auf. Auch die Leitschaufelräder der Stufen 2–8 waren beschädigt. Im Hinblick auf die BU-Deckung war entscheidend, dass die Reparatur möglichst rasch und effizient erfolgte. Auch wenn das tatsächliche Schadenausmaß noch nicht endgültig feststand, kamen zwei Optionen in Betracht: Der Rotor konnte per Luftfracht direkt zum Hersteller nach Japan geschickt werden, was vermutlich einen Ausfall bis zum 12. Juni bedeutet hätte. Alternativ wurde die Reparatur in einer lokal lizenzierten Werkstatt erwogen. Trotz der Einsparung von Transportkosten bei einer lokalen Reparatur sprachen einige Argumente dafür, die Reparatur beim Originalhersteller vornehmen zu lassen. Neben einem verlässlichen Zeitrahmen konnte so sichergestellt werden, dass die Reparatur unter idealen technischen Bedingungen erfolgte und die Komponenten optimal integriert werden.



Reparaturmöglichkeiten durch und fassten Beschleunigungsmaßnahmen wie eine angepasste Ablauf planung, Zusatzschichten, Überstunden und Feiertagsarbeit ins Auge. Von Anfang an wurden alle Überlegungen transparent kommuniziert und unter den Beteiligten diskutiert, wobei auch der von Ver sicherungsseite beauftragte Turbinenexperte an den Treffen beteiligt war. Im Mittelpunkt standen folgende Überlegungen, die zu einer Minderung des Sachschadens, aber insbesondere zu einer kürzeren Betriebsunterbrechung führen könnten: −−Welche Ersatzteile sind sofort verfügbar bzw. können sofort gefertigt werden oder befinden sich in anderen Kraftwerken auf Lager? Schnell lieferbare Teile sollten umgehend ersetzt, andere zunächst provisorisch repariert werden. −−Für den Fall, dass der Rotor irreparabel sein sollte: Suche nach einem Rotorschaft bzw. nach einem Ersatzrotor bei Kraftwerken, die Turbinen des gleichen Herstellers verwendeten. Die Suche brachte zwar keine Ergebnisse, was aber rückwirkend betrachtet ohne Folgen blieb, da weitere Tests ergaben, dass der Rotor definitiv reparabel war. −−Temporärer/partieller Betrieb mittels einer unbeschaufelten Leerwelle. Diese Umrüstung wäre sehr zeitaufwendig gewesen und hätte die Betriebs unterbrechung kaum verkürzt. Denn die Turbine musste schon ab dem 1. Mai 2011 wieder für den Einbau des reparierten Rotors zur Verfügung stehen. −−Temporärer Betrieb des beschädigten Rotors. Diese Schadenminderungsmaßnahme war nicht praktikabel, da der Rotor für Tests, für das Einpassen der Schaufeln und zum Auswuchten zur Verfügung stehen musste. Diese Variante hätte nur funktioniert, wenn lediglich – wie anfangs gehofft – die Stufen 7 und 8 betroffen gewesen wären. −−Vorverlegung einer geplanten Abschaltung , die für die Durchführung von Wartungsarbeiten nötig war. Der Versicherungsnehmer verhandelte darüber schon früh mit dem betrauten Unternehmen.



Arbeiten unter Hochdruck In einer Telefonkonferenz erörterten Underwriter, Schadenspezialisten von Munich Re und externe Experten gemeinsam mit dem Broker intensiv die Vor- und Nachteile der beiden Optionen und diskutierten auch andere Lösungen wie eine vorläufige Reparatur oder die Möglichkeit eines eingeschränkten Betriebs. Gemeinsam traf man die Entscheidung, den Rotor nach Japan zu senden, was am 26. Februar geschah. Nach Ankunft am 1. März gingen die Tech niker des Herstellers vor Ort die unterschiedlichen
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Gesamtansicht des beschädigten Hochdruckrotors nach dem Öffnen der Dampfturbine.



Maßnahmen zur Verkürzung der Reparaturzeit Für alle Beteiligten stand im Vordergrund, der Reduzierung des Schadens Vorrang vor der Analyse der Schadenursache einzuräumen. Der Versicherungsnehmer konnte mit dem Hersteller verhandeln, dass er diese Reparatur mit höchster Priorität ausführen würde. Dadurch verkürzte sich die planmäßige Reparaturdauer um ca. drei Wochen und sollte am 22. Mai abgeschlossen sein. Am 11. März fand ein weiteres Meeting zwischen Broker, Schadengutachter, lokalem Erstversicherer, Rückversicherer und dem Turbinenexperten statt, bei dem unter anderem die gezielte Überwachung der Reparatur beschlossen wurde. Außerdem teilte der Vertreter des Versicherungsnehmers mit, dass die ursprünglich für einen späteren Zeitpunkt geplanten Wartungsarbeiten vorgezogen würden. Dadurch konnte der Kraftwerksstillstand während der Reparatur durch eine erhöhte Verfügbarkeit nach Wiederanfahren kompensiert werden.
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Diese Maßnahme reduzierte den versicherten Ausfall der Kraftwerkskapazität erheblich. Weitere zusätzlich vereinbarte Schadenminderungsmaßnahmen hatten zur Folge, dass die Gesamtschadenschätzung auf ein Drittel der ursprünglich angenommenen Summe reduziert werden konnte. Es bestand Hoffnung, dass die Betriebsunterbrechung nicht einmal den zeitlichen Selbstbehalt übersteigen würde. Erdbeben macht Planungen zunichte Wenige Stunden danach kamen vom japanischen Hersteller Nachrichten, die den Zeitplan ernsthaft zu gefährden schienen. Das Tohoku-Erdbeben, die sich in der Nähe in der Reparaturstätte ereignet hatte, drohte sämtliche Planungen zunichte zu machen. Die Niederlassung des Turbinenherstellers blieb zwar unbeschädigt, war jedoch von der Stromzufuhr abgeschnitten. Der öffentliche Nahverkehr war zusam mengebrochen, und die Straßen waren wegen langer Staus unpassierbar. Den Arbeitern war es unmöglich, zur Herstellerfabrik bzw. von ihr weg zu gelangen. Erst am 17. März, als der Zugverkehr einigermaßen wieder ins Rollen gekommen war, konnten sie an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Mehrere Hundert, teilweise starke Nachbeben und wiederkehrende Engpässe bzw. Unterbrechungen der Stromversorgung erschwerten die Situation zusätzlich. Trotz aller Widrigkeiten gelang es dem Hersteller jedoch, den Reparaturzeitplan nicht nur einzuhalten, sondern die Reparatur des Rotors sogar sechs Tage vor dem Plandatum abzuschließen.



engineering Als letzte Hürde galt es, den Rücktransport nach Malaysia zu organisieren. Da die Situation in Teilen Japans auch Mitte Mai noch angespannt war und Transportmöglichkeiten fehlten, war es nicht möglich, einen kommerziellen Flug zu buchen. Bis zum ersten geplanten Linienflug hätte man noch mindestens vier Tage verloren. Mithilfe des Schadenregulierers gelang es schließlich doch noch, ein Flugzeug zu chartern und den Rotor planmäßig nach Malaysia zu transpor tieren. Einbau und Inbetriebnahme verliefen reibungs los. Statt in der Größenordnung von 100 Millionen malaysischen Ringgit, wie in der ersten Schätzung veranschlagt, konnte der Schaden schließlich mit einem Aufwand von 35 Millionen malaysischen Ringgit (ca. 7,7 Millionen Euro) reguliert werden. Schadenminderung durch enge Kooperation und Kommunikation Besonders hervorzuheben ist, dass es durch die enge und zielorientierte Kooperation aller involvierten Parteien, inklusive des Versicherungsnehmers, gelungen ist, den Betriebsunterbrechungsschaden von ursprünglich geschätzten 75 Millionen malaysischen Ringgit so weit zu reduzieren, dass er innerhalb des zeitlichen Selbstbehalts verblieb. Die erfolgreiche Schadenminderung um rund zwei Drittel zeigt, wie wichtig es ist, dass alle Beteiligten kooperieren und proaktiv zusammenwirken, dass in einem transparenten Kommunikationsprozess ein wechselseitiger Austausch stattfindet und erfahrene Experten (intern wie extern) mit jeweils eigenen Netzwerken ins Boot geholt werden. Die Bereitschaft des Versicherungsnehmers und eine offene Kommunikation vorausgesetzt, können gerade Erst- und Rückversicherer wertvolle Beiträge liefern, um einen Schaden im Interesse aller so gering wie möglich zu halten. Dies gilt gleichermaßen für den reinen Sachschaden als auch im Hinblick auf die Betriebsunterbrechung.



Unsere Expertin: Dr. Ilona Strauß ist als Schaden juristin bei Munich Re zuständig für die Bearbeitung von Schäden aus den Bereichen Engineering, Energy & Mining, Casualty sowie Special Enterprise Risks. [email protected]
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Prozessrechtsreform mit Nebenwirkungen In den vergangenen Jahren hat Großbritannien im Hinblick auf die Regulierung von Personenschäden eine Reihe von Verfahrensänderungen auf den Weg gebracht. Obgleich die neuen Bestimmungen hinsichtlich Entschädigungen, Kosten und Beweisrecht generell sinnvoll sind, schießen sie in einzelnen Fällen über das Ziel hinaus.



von Malcolm Henke



Vor 30 Jahren wurde das Rechtssystem in England und Wales eher von Anwälten als von der Justiz dominiert. Wie schnell ein Verfahren vorankam, bestimmten im Wesentlichen die Prozessparteien. Es gab kein geordnetes schriftliches Vorverfahren (Pre-Action Protocols), der Meinungsaustausch der Parteien nach Klageerhebung verschärfte den Konflikt eher, und ein Austausch von Beweismitteln fand allenfalls in engen Grenzen statt. Die übliche Strategie waren Überraschungsangriffe in der mündlichen Verhandlung („Trial by Ambush“), Vergleichsverhandlungen fanden frühestens am Morgen der mündlichen Verhandlung vor den Türen des Sitzungssaals statt. In den 1980er-Jahren verbesserte sich die Lage mit der Einführung „automatischer“ Verfahrensanordnungen geringfügig. Diese legten fest, welche Maßnahmen vor der ersten mündlichen Verhandlung (directions hearing) zu ergreifen waren. Das war zwar ein Fortschritt im Vergleich zu dem früheren System. Jedoch wurde die Umsetzung der Vorgaben selten erzwungen, und Sanktionen waren damals noch nicht vorgesehen. Grundlegende Reform durch Civil Procedure Rules Angesichts der Notwendigkeit, Prozessverzögerungen zu vermeiden (und Kosten zu senken), wurde das englische Rechtssystem 1999 auf der Grundlage des Woolf-Berichts durch die Einführung der „Civil Procedure Rules 1998“ (CPR) grundlegend reformiert. Erstmals waren die Parteien verpflichtet, sämtliche Beweismittel auszutauschen. Außerdem wurden die Gerichte befugt, das Beweisverfahren zu kontrollieren und Fristen für die Einhaltung der Verfahrensregeln zu setzen. Damit wurde überhaupt erst ein echtes „Fallmanagement“ ermöglicht. Nach einigen Monaten der Unsicherheit zeigte sich bald, dass bei größeren Streitwerten die Gerichte den Parteien weiterhin die Herrschaft über das Verfahren belassen konnten. Vorrangiges Ziel war es dabei, ein
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gerechtes Ergebnis zu erzielen. Auf dieser Grundlage konnte sich eine flexible Handhabung des Verfahrensablaufs entwickeln. Entschädigung von Personenschäden durch Einmalzahlung (lump sum) Bis zu dieser Zeit wurden die meisten großen und komplexen Personenschäden durch die traditionellen Einmalzahlungen pauschal entschädigt. Die Berechnung des künftigen Entschädigungsbedarfs erfolgt dabei auf der Grundlage von Barwertfaktoren. Nur wenige Schäden wurden im Rahmen eines strukturierten Vergleichs durch Rentenzahlungen ent schädigt, da diese Form der Entschädigung bei allen Beteiligten unbeliebt war. Den Klägern waren sie zu unflexibel, die Beklagten störten sich an den höheren Kosten und am begrenzten Angebot geeigneter Produkte auf dem Markt. Bei der pauschalen Entschädigung eines Personenschadens durch Einmalzahlung wird zunächst die pro Jahr und Schadenposten vom Geschädigten benötigte Summe berechnet (Multiplikand). Diese wird dann mit dem Barwertfaktor (Multiplikator), der seinem Alter und seiner Lebenserwartung entspricht, multipliziert. Festgelegt wurde der Barwertfaktor durch den Richter. Der höchste Faktor, der angesetzt wurde, war 18. Dies ignorierte versicherungsmathematische Erkenntnisse, weshalb man gemeinhin von einem „juristischen Barwertfaktor“ sprach. Tat sächlich war es kaum mehr als eine grobe Schätzung der erwarteten Rendite. Woolf-Reformen Die ersten größeren Änderungen bei der Festlegung von Entschädigungen fielen mit dem Woolf-Bericht zusammen. Sie waren das Ergebnis neuer Gesetze, wurden aber später durch wirtschaftliche Faktoren vorangetrieben. In Wells gegen Wells (1999) 1 AC 345 kamen erstmals die Ogden-Tabellen als Berech-



Casualty nungsgrundlage zum Einsatz. Damit konnten die Barwertfaktoren wesentlich genauer, auf der Grundlage versicherungsmathematischer Erkenntnisse ermittelt werden. Außerdem wurde die Berechnung an einen „Diskontsatz“ gekoppelt. Dieser entsprach der angenommenen Nettorendite einer sicheren Anlage. Der Diskontsatz betrug zunächst drei Prozent, wurde 2001 jedoch auf 2,5 Prozent gesenkt. Dabei gilt: je niedriger der Diskontsatz, desto höher der Barwertfaktor und damit die Entschädigungssumme. Da zu dieser Zeit die Multiplikanden für Pflegekosten und Fallmanagement bereits zu steigen begonnen hatten, führte dies zu einem deutlichen Anstieg des Werts der pauschalen Entschädigungen durch eine Ein malzahlung. Einmalzahlung vs. Rentenzahlung (PPO) Die neuen Gesetze traten am 1. April 2005 vollständig in Kraft. Durch die Civil Procedure Rules CPR 41.4 – 41.10 wurden Gerichte befugt, eine Entschädigung durch wiederkehrende Leistungen anzuordnen. Vorher war dies nur im Wege einer vertraglichen Vereinbarung möglich. Zu diesem Zeitpunkt hielten viele Kläger den Diskontsatz für zu hoch und vertraten die Ansicht, dass die erforderlichen Renditen nur bei Eingehung inakzeptabler Risiken zu erzielen waren. Die als Einmalzahlung gewährten Entschädigungen wurden als zu niedrig angesehen. Eine Entschädigung durch wiederkehrende Leistungen (Periodical Payment Orders, PPO) gewann daher an Popularität.



So zum Beispiel bei Verkehrsunfällen mit einem Streitwert von mindestens einer Million Pfund: Dort stieg die Wahrscheinlichkeit einer PPO zwischen 2008 und 2010 von 18 auf 35 Prozent. Bis 2012 wurde in rund 80 Prozent der Verfahren mit einem Streitwert von sieben Millionen Pfund und mehr durch wiederkehrende Leistungen entschädigt. Die absolute Zahl von Entschädigungen durch wiederkehrende Leistungen hat dadurch allerdings kaum zugenommen, sondern es bleibt bei ca. 70 Fällen pro Jahr. Statistiken zeigen zudem, dass die durchschnittlich festgesetzten Entschädigungsbeträge pro PPO mit 75.000 bis 80.000 Pfund pro Jahr ebenfalls weit gehend konstant geblieben sind. Auf der Grundlage statistischer Erhebungen wurde versucht, den Justizminister (Lord Chancellor) zu einer Herabsetzung des Diskontsatzes zu zwingen. Diese sollte den niedrigen Zinsen und Renditen in Großbritannien Rechnung tragen. Trotz langer und umfassender Konsultationen sind alle derartigen Bemühungen bei der Regierung bislang jedoch auf taube Ohren gestoßen. Die Regierung, die im Rahmen der National Health Service Litigation Authority (NHSLA) in Großbritannien selbst für die meisten PPO-Entschädigungen sorgt, will offenbar Reformvorhaben ausbremsen. Sie weiß, dass jede Senkung des Diskontsatzes die Rückkehr zu einer pauschalen Entschädigung durch eine Einmal zahlung attraktiver machen würde.



Konsequenzen für Versicherer Versicherer haben wegen der damit verbundenen Planungssicherheit seit jeher die Entschädigung durch Einmalzahlung bevorzugt. Heute werden schwere Personenschäden aber überwiegend durch Rentenzahlungen (PPO) entschädigt. Da die auf strukturierte Vergleiche mit Rentenzahlungen spezialisierten Anbieter mittlerweile vom Markt verschwunden sind, müssen Versicherer nunmehr alle Rentenzahlungen selbst finanziell absichern. Das ist mit verschiedenen Nachteilen verbunden:



−−dem Risiko, dass der Geschädigte länger lebt als eingeplant, −−dem Kapitalanlagerisiko, über einen Zeitraum von durchschnittlich mehr als 40 Jahren, −−dem Inflationsrisiko, da Renten leistungen normalerweise an die Löhne des Pflegepersonals gekoppelt sind, −−Rückstellungen müssen gebildet und kontinuierlich überprüft werden, −−die unzureichende Datenlage erschwert einen Wertvergleich zwischen Rentenzahlung und Einmalentschädigung.



Im Hinblick auf Entschädigungen von unter 25.000 Pfund (die große Mehrzahl aller Personenschäden), sind die Auswirkungen der Jackson Reform bislang positiver. Hier verzeichnen die Versicherer bereits einen Rückgang der Schadenhöhen. Dieser beruht auf dem Wegfall der Ersetzbarkeit von Erfolgshonoraren und Prämien für eine nach dem Ereignis abgeschlossene Rechtsschutzversicherung (ATE) sowie auf der stärkeren Betonung der Verhältnismäßigkeit bei den Kosten regeln. Möglicherweise gibt es sogar erste Anzeichen für eine geringere Schadenhäufigkeit.
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casualty Derzeit sind Entschädigungen auf Basis von Perio dical Payment Orders – trotz der Unsicherheit, ob es zu einer Änderung beim Diskontsatz kommt – bei Klagen mit hohem Streitwert weiterhin beliebt. Nachdem in jüngster Zeit eine Rückkehr zu höheren Zinssätzen wahrscheinlicher geworden ist, werden Einmalzahlungen aber wieder beliebter. Dies insbesondere, wenn die restliche Lebenserwartung mehr als 15 Jahren beträgt. Jackson-Reformen Die zweite und vielleicht revolutionärste Veränderung der britischen Prozesspraxis wurde am 1. April 2013 auf den Weg gebracht, als im Nachgang zum Jackson-Bericht eine Vielzahl von Verfahrensänderungen in Kraft traten. Die im Rahmen von S44 und S46 des Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012 (LASPO) eingeführten Änderungen brachten den Beklagten Vorteile. Zum einen ist es den Klägern seither nicht mehr möglich, sogenannte Conditional Fee Agreements (CFA) zu treffen. Diese Vereinbarungen sehen vor, dass der Beklagte, wenn er im Prozess unterliegt, ein Erfolgshonorar von bis zu 100 Prozent des Grundhonorars des Klägeranwalts zahlen musste. Zum anderen muss der Beklagte nicht mehr für Beiträge des Klägers zu einer nach dem Ereignis geschlossene Rechtsschutzversicherung (After the Event Insurance) aufkommen. Diese Vorteile haben allerdings ihren Preis. Hat der Kläger kein CFA nach „altem Stil“ geschlossen, wird er dafür durch eine Anhebung seines Schmerzensgelds um zehn Prozent teilweise „entschädigt“. Diese Vorschrift wurde vom Court of Appeal in der Rechtssache Simmons gegen Castle [2012] EWCA Civ 1039 eingeführt und hatte einen unmittelbaren und über raschenden Anstieg der Prozesskosten zur Folge. Zudem unterliegt der Beklagte nun dem sogenannten Qualified One-Way Cost Shifting (QOCS). Danach gilt bis auf wenige Ausnahmen: Gewinnt der Kläger, kann er seine Prozesskosten vom Beklagten ersetzt verlangen. Obsiegt hingegen der Beklagte, ist der Kläger nicht zur Erstattung von dessen Kosten verpflichtet (CPR 44.13 – 44.18).



38



Munich Re Topics Schadenspiegel 1/2014



Änderungen der Verfahrensvorschriften Kläger- und Beklagtenanwälte waren überrascht, dass neben diesen einschneidenden Änderungen der Prozessfinanzierung die Gerichte auch dazu über gingen, das gesamte Verfahren deutlich strenger zu kontrollieren. Das Konzept des gerechten Ausgleichs zwischen den Parteien ist nun an eine strenge und starre Einhaltung der Civil Procedure Rules gekoppelt, und jedes mehr als geringfügige Versäumnis hat gravierende Folgen (vgl. insbesondere Mitchell gegen News Group Newspapers (2013) EWCA Civ 1537). Verlagerung der Kosten Dieser strenge Ansatz hat zu einer Vorverlagerung von Kosten geführt, vor allem bei Fällen mit hohem Streitwert: Die Parteien müssen bei der Vorbereitung der ersten mündlichen Verhandlung prüfen und begründen, welche Schritte sie bei ungünstigstem Verlauf möglicherweise einleiten werden. Außerdem müssen sie detaillierte Kostenpläne aufstellen, austauschen und nach Möglichkeit abstimmen (Practice Direction 3E). Darin sind die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Ausgaben sowie die erwarteten Kosten aufzuführen, aufgeschlüsselt nach acht Rubriken und zwei Kategorien für unvorhergesehene Ausgaben. Reicht eine Partei den Plan verspätet oder gar nicht ein, sind nur Gerichtsgebühren erstattungsfähig. Werden die Kosten in einer oder in mehreren der acht Rubriken zu niedrig angesetzt, kann von der anderen Partei später kein höherer Betrag ersetzt verlangt werden. Beweisverfahren Die Parteien müssen genau prüfen, welche Beweismittel erforderlich werden könnten, alle Zeugen benennen und angeben, zu welchen Fragen diese jeweils aussagen sollen. Außerdem sind die Kosten für alle erforderlichen Sachverständigen offenzulegen. In der ersten mündlichen Verhandlung kann das Gericht die Anzahl der Beweismittel, auf die sich eine Partei stützen darf, und/oder die Kosten beschränken. Problematisch könnte dies werden, wenn nicht auf derartige Fälle spezialisierte Richter dabei Stärke demonstrieren wollen, ohne sich der negativen Auswirkungen ihrer Beschlüsse bewusst zu sein. Rechtsmittel gegen solche Beschlüsse sind praktisch unmöglich. Denkbar sind zwei Konsequenzen. Zum einen könnte das Verfahren beendet werden, ohne dass eine oder beide Parteien wichtige Beweismittel vorbringen konnten. Oder die Beweise werden in einem späteren Verhandlungstermin zugelassen, aber so, dass es zu Verzögerungen und Mehrkosten kommt.



Casualty Offenlegung relevanter Dokumente Bei komplexeren Verfahren, in denen es nicht um Personenschäden geht, müssen die Parteien spätestens 14 Tage vor der ersten mündlichen Verhandlung alle wichtigen Dokumente offenlegen (CPR 31.5). Sie müssen festlegen, welche Dokumente für den Fall relevant sind, und sich darüber einigen, wie sich der Aufwand für die Offenlegung der für das Beweisverfahren wichtigen Dokumente möglichst gering halten lässt. Dies mag bei stark urkundenlastigen gewerb lichen Rechtssachen sinnvoll sein. In Fällen mit geringerem Streitwert bedeutet es hingegen häufig, dass im Vorfeld des Verfahrens ein großer Aufwand betrieben werden muss und hohe Kosten entstehen, bevor die eigentlichen Fragen des Falls feststehen. Das erklärte Ziel, die mit der Offenlegung der Dokumente verbundenen Kosten zu beschränken, kann dadurch ad absurdum geführt werden.



Fazit Es ist unbestreitbar, dass die vor einiger Zeit ein setzenden Reformbestrebungen berechtigt waren. Allerdings ging die Übertragung der Kontrolle über den Verfahrensablauf an die Gerichte zu weit. Ohne Korrekturen besteht die Gefahr, dass eine zu starre Anwendung von Vorschriften zu unange messenen Ergebnissen führen wird. Die Prozess parteien werden derzeit ohne Rücksicht auf die wahren Interessen der Mandanten zu Ausgaben gezwungen, um dem Willen des Gerichts Genüge zu tun.



Vorverfahren Alle Fälle unterliegen zudem Regeln für das Vorverfahren. Diese sehen vor, dass die Parteien alternative Verfahren zur Streitbeilegung (ADR) in Erwägung ziehen. Diese Verfahren sind zwar (noch) nicht zwingend vorgeschrieben. Es zeichnet sich jedoch bereits ab, dass die Gerichte unabhängig vom Verfahrensausgang vermehrt denjenigen Parteien höhere Kosten auferlegen, die sich ihrer Ansicht nach grundlos alternativen Lösungen verweigert haben (vgl. insbesondere PGF II SA gegen OMFS Co 1 Ltd (2013) EWCA Civ 1288). Die Anwälte beider Seiten müssen mittlerweile befürchten, dass Versäumnisse bei der Vor bereitung eines Verfahrens später für ihre Partei erhebliche Nachteile mit sich bringen. Verhältnismäßigkeit der Kosten Positiv aus Sicht der Beklagten ist, dass neben der neuen Fokussierung auf die Verhältnismäßigkeit der Kosten auch neu geregelt wurde, was Verhältnis mäßigkeit eigentlich bedeutet (CPR 44.3). Nach den bis April 2013 geltenden Vorschriften war Verhält nismäßigkeit zwar ein Kriterium. Doch hinderte dies selten einen Kläger daran, als sachgemäß angesehene Ausgaben ersetzt zu bekommen, auch wenn deren Höhe zweifelhaft erschien. Inzwischen erkennen die Gerichte keine Kosten mehr an, die sie für unsachgemäß halten oder deren Höhe von ihnen als unverhältnismäßig bewertet wird. Dies hat die Klä geranwälte zweifellos zu mehr Zurückhaltung bei den geltend gemachten Kosten veranlasst. Unser Experte: Malcolm Henke ist Senior Partner in der Kanzlei Greenwoods in London und leitet dort die „Catastrophic Injury Group“. mch@greenwoods-solicitors.com
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Flutschutz



Erheblich mehr Nutzen als Kosten Bei keiner der seit 1962 in Hamburg aufgetretenen Sturmfluten entstanden im Stadtgebiet nennenswerte Schäden, auch nicht beim Wintersturm Xaver im Dezember 2013. Jeder in den Hochwasserschutz investierte Euro hat sich bereits mehrfach ausgezahlt.



Hochwasserschutzwand am Fischmarkt in Hamburg, Deutschland
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Flutschutz



von Wolfgang Kron und Olaf Müller



Seit den massiven Überschwemmungen des Jahres 1962 gab es in Hamburg neun weitere Sturmfluten, die den damaligen Pegelstand von 5,70 Metern1 übertrafen (siehe Tabelle 1). Die mit 6,45 Metern höchste Sturmflut ereignete sich 1976, die zweithöchste wurde am 6. Dezember 2013 bei Sturmtief Xaver mit 6,09 Metern registriert. Bei drei weiteren erreichte der maximale Wasserstand mindestens 5,95 Meter. Dennoch kam es in keinem Fall zu nennenswerten Schäden im Stadtgebiet. Anders im Hamburger Hafengebiet: Dort waren 1976 neben dem AirbusWerk viele Betriebe betroffen. Kranbahnen wurden beschädigt und elektrische Leitungen im Boden korrodierten, viele ebenerdig gelagerte Waren gingen komplett verloren. Insgesamt beliefen sich die Schäden damals auf umgerechnet rund eine Milliarde Euro.



Tabelle 1: Höchste Sturmfluten in Hamburg seit 1962 17. Februar 



1962 



5,70 m



03. Januar 



1976 



6,45 m



24. November 



1981 



5,81 m



28. Februar 



1990 



5,75 m



23. Januar 



1993 



5,76 m



28. Januar 



1994 



6,02 m



10. Januar 



1995 



6,02 m



05. Februar 



1999 



5,74 m



03. Dezember 



1999 



5,95 m



06. Dezember 



2013 



6,09 m



Tabelle 2: Definitionen gemäß BSH Pegel Hamburg-St. Pauli Sturmflut 



3,60 – 4,60 m



schwere Sturmflut 



4,60 – 5,60 m



sehr schwere Sturmflut 



> 5,60 m



BSH = Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie



Konsequenzen aus der Flut von 1962 Dass Hamburg in den vergangenen Jahrzehnten so glimpflich davongekommen ist, ist letztlich den dramatischen Ereignissen von 1962 zu verdanken. Damals stand ungefähr ein Sechstel der Stadt unter Wasser, 318 Menschen kamen ums Leben. Um weitere derartige Katastrophen zu verhindern, hat Hamburg in den folgenden Jahren und Jahrzehnten massiv in den Hochwasserschutz investiert. Die Hochwasserschutzlinie wurde teilweise begradigt, Deichanlagen wurden auf Grundlage neuer Erkenntnisse des Ingenieurbaus neu errichtet oder verstärkt. Auch an der Unterelbe wurde der Schutz vorangetrieben. Allerdings laufen Sturmfluten in Hamburg heute höher auf als noch vor 50 Jahren. Denn der Bau von Sturmflutsperrwerken an den Nebenflüssen hat die Deichlinie verkürzt. Zudem erhöht der Klimawandel mit dem ansteigenden Meeresspiegel die Sturmfluten zusätzlich. Insgesamt verfügt die Hansestadt heute über eine durchgehende Hochwasserschutzlinie von 103 Kilometern Länge mit einer Höhe von mindestens 7,50 (bis 1962 5,70) Metern. Sie besteht aus 78 Kilometern Erddeichen, 25 Kilometern Hochwasserschutzwänden vor allem im Innenstadtbereich und umfasst 79 Einzelbauwerke wie Schleusen, Sperrwerke, Deichsiele, Schöpfwerke und Sperrtore. Die bis 1962 zwölf Meter breiten Deiche sind heute bis zu 69 Meter mächtig und 8,90 Meter hoch. Im Jahr 2012 beschloss der Hamburger Senat, den neuen Bemessungswasserstand – bezogen auf den Pegel St. Pauli – von 7,30 auf 8,10 Meter anzuheben. Der Schutz des Hamburger Hafens ist allerdings weiterhin niedriger ausgelegt. Ohne Hochwasserschutz würden bei einer massiven Sturmflut etwa 342 Quadratkilometer oder 45 Prozent der Stadtfläche mit rund 325.000 Einwohnern und 165.000 Arbeitsplätzen überflutet. In diesem geschützten Gebiet befinden sich Werte von mehr als zehn Milliarden Euro. Die Kosten des Hamburger Hochwasserschutzes Der Ausbau des Flutschutzes in Hamburg seit 1962 lässt sich in drei Phasen einteilen. Bei den im Folgenden aufgelisteten Kosten sind die Maßnahmen am Hafen nicht eingeschlossen. Die Wiederherstellung beschädigter Deiche und der Neubau von Deichen in den Jahren 1962 bis 1979 kosteten 780 Millionen D-Mark. Unter der Annahme, dass die Ausgaben im ersten Jahr etwa dreimal so hoch waren wie 1979 und in diesem Zeitraum linear abnahmen, ergibt sich inflationsbereinigt (bezogen auf 2013) ein Betrag von rund 1,3 Milliarden Euro für diese erste Phase.



1 
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Flutschutz Nach der Sturmflut von Orkan Capella im Januar 1976 wurden bis 1992 jährlich ca. 20 Millionen D-Mark für Schutzmaßnahmen aufgewandt, im Wesentlichen für die Erhöhung besonders gefährdeter Deichabschnitte. Inflationsbereinigt sind das etwa 220 Millionen Euro. 1991 wurde außerdem die Bemessungshöhe der Deiche so erhöht, dass ein Wasserstand von 7,30 Metern am Pegel St. Pauli verkraftet werden kann. Für diese dritte Phase ab 1993 belaufen sich die inflationsbereinigten Ausgaben in der Summe auf rund 820 Millionen Euro. Bislang sind in die Verbesserung des Hochwasserschutzes in Hamburg also etwa 2,34 Milliarden Euro geflossen. Der dritte Abschnitt des Sturmflutschutzprogramms wird voraussichtlich 2017 fertiggestellt. Ein neues Programm ist im Hinblick auf den geänderten Bemessungswasserstand bereits in Vorbereitung. Analyse von Kosten und Nutzen Eine genaue Kosten-Nutzen-Rechnung für den Hochwasserschutz zu erstellen ist kaum möglich. Gleichwohl lassen sich die Kosten für Schutzbauten und die verhinderten Schäden gegenüberstellen. Dazu ist eine Reihe von Annahmen nötig.



Die erste Variante der Analyse (siehe Abb. 1) basiert auf der Annahme, dass im betroffenen Stadtgebiet keine höheren Schäden anfallen als die inflations bereinigten 1,68 Milliarden des Jahres 1962 (Minimalannahme). Daraus errechnet sich eine untere Grenze des „Nettogewinns“ durch Hochwasserschutz von sechs Milliarden Euro (verhinderte Schäden: 5 x 1,68 Milliarden – 2,34 Milliarden Kosten = 6,06 Milliarden Euro). Bei einer realistischeren Betrachtung muss man jedoch den Anstieg der Wertekonzentration über die Jahre berücksichtigen. Zur Hochrechnung wird hierzu in Variante 2 die Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland als Proxyfaktor benutzt. Die ersparten Kosten würden sich in diesem Fall auf 20 Milliarden Euro summieren, wobei sich allein der bei Xaver verhinderte Schaden auf etwa 6,7 Milliarden Euro belaufen hätte. Bei der dritten Variante wird zusätzlich angenommen, dass die überflutete Fläche und damit der Schaden mit höherem Wasserstand zunehmen. Setzt man für jeden Zentimeter, den das Wasser über die 1962erHochwassermarke von 5,70 Metern steigt, eine Schadenzunahme von einem Prozent an, ergibt sich ein „Nettogewinn“ aus dem Hochwasserschutz von 28 Milliarden Euro. Xaver hätte in diesem Fall Schäden von gut 9,3 Milliarden Euro angerichtet. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis wäre in allen Varianten noch einmal erheblich günstiger, wenn man zusätzlich zu den betrachteten fünf Ereignissen auch die nächsthöchsten vier Sturmfluten mit einem Wasserstand zwischen 5,74 und 5,81 Meter einbezogen hätte. Sturmflut-Schadenrisiko



Bau der Hafenpromenade an der Elbe beim Baumwall in Hamburg



Der Schaden von 1962 betrug in heutigen Werten 1,68 Milliarden Euro. Würde sich die Katastrophe von damals wiederholen, wäre angesichts der stark gestiegenen Werteansammlung in dem Gebiet und deren vermutlich höhere Anfälligkeit gegenüber Wasser mit einer weitaus größeren Summe zu rechnen. Daher ist es sinnvoll, in einer exemplarischen Vergleichsrechnung von Kosten und Nutzen mehrere Varianten durchzuspielen. Dazu wird zunächst angenommen, die fünf Ereignisse der Jahre 1976, 1994, 1995, 1999 und 2013, die alle einen Wasserstand von mindestens 5,95 Meter erreichten, hätten dieselben Gebiete wie 1962 überflutet, weil die Schutzeinrichtungen auf dem Stand von damals geblieben wären.
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Die bis 2012 geltende Bemessungshöhe von 7,30 Metern wurde bisher bei keinem Ereignis erreicht. Dazu muss man wissen, dass der Bemessungswert nicht die Höhe der Deichkrone darstellt. Diese liegt um den sogenannten Freibord höher, wodurch der Wellenauflauf berücksichtigt wird, der örtlich unterschiedlich stark sein kann. Deshalb sind die Hochwasserschutzanlagen nicht überall gleich hoch, sondern variieren zwischen 7,50 und 9,25 Metern. Die Bemessungshöhe berücksichtigt neben dem Windstau und weiteren Komponenten einer Sturmflut auch den säkularen Meeresspiegelanstieg von erwartet 50 Zentimetern bis zum Jahr 2100. Gemessen wurde in Cuxhaven in den vergangenen 150 Jahren ein Anstieg des mittleren Tidehoch wassers von 25 Zentimetern pro 100 Jahren. Mit dem Klimawandel könnte die Zunahme künftig aber stärker ausfallen; dies würde dann berücksichtigt.



Flutschutz Abb. 1: Prävention zahlt sich aus Kosten-Nutzen-Analyse des Hochwasserschutzes (HWS) in Hamburg: Selbst wenn man die verhinderten Schäden sehr konservativ schätzt, haben die seit 1962 errichteten Schutzbauten der Hansestadt einen „Nettogewinn“ von sechs Milliarden Euro gebracht. Berücksichtigt man den Wertezuwachs der vergangenen Jahrzehnte und die höheren Fluten, steigt diese Zahl auf 28 Milliarden Euro.
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Summe der Kosten für Hochwasser- schutz



10







5



Summe verhinderter Schäden abzüglich Kosten: ohne Anstieg der Werte Anstieg der Werte analog zum BIP in Deutschland Anstieg der Werte analog zum BIP plus 1 % Wertzunahme pro Zentimeter Wasserstand über 5,70 Meter
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Datengrundlage: Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer der Freien und Hansestadt Hamburg



Abb. 2: Wirkung des Hochwasserschutzes (schematisch) Schaden



Bei wenig geschützten Küsten steigen die Schäden infolge einer Sturmflut mit zunehmender Wiederkehrperiode in einer flachen S-förmigen Kurve (blau) an.







Idealtypische Schutzbauten halten die Fluten bis zum Bemessungswasserstand ab; steigt der Pegel höher (wie hier bei einer Wiederkehrperiode von 500 Jahren angenommen), verliert der Schutz komplett seine Wirkung (grüne Kurve).











In der Realität muss man jedoch eher mit einem Schadenverlauf wie bei der roten Kurve rechnen.
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Flutschutz Die Deiche sind so hoch, dass sie einen sehr hohen Wasserstand verkraften können. Für Hamburg hat der neue Bemessungswasserstand von 8,10 Metern eine rechnerische Überschreitungswahrscheinlichkeit von etwa einmal in 7.000 Jahren. Auch wenn diese Wahrscheinlichkeiten wegen ihrer großen Extrapolationsstrecke mit Vorsicht zu genießen sind: Ein Sturmflutschaden durch Überströmung ist sehr unwahrscheinlich. Dennoch besteht ein Restrisiko. Bei Ereignissen über dem Bemessungswasserstand lässt sich auch heute nicht völlig ausschließen, dass es zu Brüchen kommt. Wo diese stattfinden, ist jedoch in aller Regel nicht vorhersehbar. Dies bildet auch die Grundlage einer Risikoanalyse, die derzeit (2014) durch die Bundesregierung durchgeführt wird. Typischerweise weist der Zusammenhang zwischen Intensität eines Naturereignisses (bzw. dessen Wahrscheinlichkeit) und Schadenhöhe einen flachen S-förmigen Verlauf auf (Abb. 2, blaue Kurve). Bei Sturmfluten an einer gut geschützten Küste zeigt sich jedoch ein komplett anderes Bild. Wirksamer Hochwasserschutz verhindert weitgehend Schäden, solange der Bemessungswasserstand nicht überschritten wird. Bei höheren Fluten, die im Beispiel der Abbildung mit einer Wiederkehrperiode von 500 Jahren auftreten, wäre der Schutz (nahezu) wirkungslos und die Schadenkurve steigt schnell an. Die idealtypische „0-1-Situation“ gibt den Fall wieder, dass bis zum Bemessungswert überhaupt kein Schaden, danach jedoch schlagartig der maximale Schadenwert eintritt. Kaum eine andere Naturgefahr kommt dieser „0-1-Situation“ so nahe wie eine Sturmflut an einer Küste mit ausgeprägtem Flutschutz (rote Kurve). Der Schutz der Nordseeküste hat ein sehr hohes Niveau erreicht. Dennoch besteht bei einem Extrem ereignis angesichts der großen Werte- und Bevölkerungsdichte entlang der Küste und in Hamburg nach wie vor ein erhebliches Bedrohungspotenzial. Bei der Sturmflut von 1976, mit einem Wasserstand von 6,45 Metern in Hamburg die höchste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1750, hielten die Bauten aber den Fluten stand, sodass sich dieses Ereignis nicht zu einer Katastrophe auswuchs. Die exemplarischen Kosten-Nutzen-Berechnungen zeigen, dass die Investitionen in den Hochwasserschutz der Stadt Hamburg eine hohe Rendite bringen. Auch wenn sich die Analyse auf bestimmte Annahmen stützen muss und die Zahlen nur grobe Näherungen darstellen: Ein „Gewinn“ in der Größenordnung des Zehnfachen der Kosten erscheint ein realistisches Ergebnis. Mit jeder künftigen Sturmflut, die ohne größere Schäden bleibt, wird dieser Gewinn weiter steigen.



>> M  ehr zum Thema Flut finden Sie in Topics Geo 2013 unter connect.munichre.com
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Wie entsteht eine Sturmflut? Sturmfluten sind außergewöhnliche, hohe Wasserstände, die durch Überlagerung von Tide, Fernwellen und Windstau entstehen. Voraussetzung dafür ist starker Wind über viele Stunden, der das Wasser in Richtung Küste drückt. Welche Küstenabschnitte betroffen sind, hängt von der Zugbahn des Tiefs ab, das die Winde auslöst. Besonders hohe Wasserstände entstehen, wenn das Windstaumaximum auf das Tidehochwasser trifft. Die Höhe einer Sturmflut wird auch durch geometrische Faktoren wie Tiefe und Neigung des Meeresbodens und Küstenform beeinflusst. Speziell in trichterförmigen Flussmündungen wie bei Themse und Elbe oder dem Rio de la Plata sowie in Buchten verstärkt sich die Sturmflut. Der Tidehub (mittlere Differenz zwischen Hoch- und Niedrigwasserhöhe bzw. Flut und Ebbe) beträgt in Hamburg-St. Pauli 3,65 Meter. Sturmflutgefahr besteht in Mittel- und Westeuropa insbesondere im Winterhalbjahr, wenn atlantische Tiefs aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen heranziehen. Die Vorwarnzeit für die zu erwartende Sturmfluthöhe beträgt heute etwa einen halben Tag. Das auslösende Sturmtief kann jedoch schon mehrere Tage zuvor identifiziert werden. Springfluten treten auf, wenn zweimal im Monat Sonne, Mond und Erde in einer Linie stehen. Die stärkere Gravitation führt dann zu einem höheren Tidehub.



UnserE ExperteN: Dr.-Ing. Wolfgang Kron ist Wasserbauingenieur und im Bereich Geo Risks Research als Senior Consultant u. a. zuständig für Hochwasser und Sturmfluten. [email protected]



Dr.-Ing. Olaf Müller ist Leiter des Geschäftsbereichs Gewässer und Hochwasserschutz beim Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer in Hamburg. [email protected]



Casualty



Kollektiver Rechtsschutz in Europa Entgegen der ursprünglichen Planung wird es zumindest kurzfristig keine EU-einheitlichen Sammelklagen geben. Stattdessen wurden die Mitglieds staaten aufgefordert, eigene Modelle für einen kollektiven Rechtsschutz zu entwickeln. Noch unklar ist, welche Auswirkungen dies auf das Klageverhalten und die Höhe von Entschädigungszahlungen haben wird.



von Ina Ebert



Bis vor etwa zehn Jahren spielte kollektiver Rechtsschutz in Europa kaum eine Rolle. Sammelklagen (class actions) galten als typisches Merkmal des nordamerikanischen Rechts, ähnlich wie punitive damages und Erfolgshonorare. Zunehmend zeigte sich jedoch, dass das traditionelle europäische Klagesystem allein nicht mehr in allen Fällen in der Lage war, effektiven Rechtsschutz zu gewährleisten. Insbesondere bei Aktionärsklagen mit Tausenden von K  lägern und nach schweren Unfällen mit grenzüberschreitenden Aspekten wurde die Notwendigkeit von Reformen offensichtlich. Hinzu kam die wachsende Bedeutung des grenzüberschreitenden Angebots von Waren und Dienstleistungen über das Internet, die eine europaweite Vereinheitlichung des Verbraucherschutzes wünschenswert erscheinen ließ. In den Folgejahren versuchten daher sowohl die EU als auch viele europäische Einzelstaaten, das traditionelle Prozessrecht den neuen Anforderungen anzupassen. Reformbestrebungen auf EU-Ebene Aufbauend auf der „EU-Verbraucherschutzstrategie 2007–2013“ begann die Europäische Kommission 2007 mit Vorarbeiten für eine EU-weite Form von kollektivem Rechtsschutz. 2008 wurden Eckpunkte hierfür festgelegt. Danach sollte das neue Prozessrecht Verbrauchern die effiziente und effektive Durchsetzung ihrer Entschädigungsforderungen ermöglichen. Zugleich sollten Waren- und Dienstleistungsanbieter vor unrechtmäßigem Verhalten abgeschreckt werden, wobei auch eine Abschöpfung unrechtmäßig erzielter Gewinne im Raum stand. Andererseits sollten rechtsmissbräuchliche Klagen wirksam verhindert werden. Insbesondere wurde stets betont, dass man class actions wie in den USA und die damit verbundenen Probleme auf jeden Fall vermeiden wolle. Um dies zu erreichen, fanden zahlreiche Anhörungen aller Betroffenen, Workshops und Informationsver anstaltungen statt. Groß angelegte Studien ermittelten zudem den Stand des Verbraucherschutzes in allen Mitgliedsstaaten. Dabei zeigten sich erhebliche Unterschiede zwischen den Rechtssystemen.



Auch erwies es sich als unmöglich, den unterschied lichen Vorstellungen aller Mitgliedsstaaten gerecht zu werden. Zu der zunächst bevorzugten Lösung einer einheit lichen, EU-weiten Form des kollektiven Rechtsschutzes kam es daher nicht. Stattdessen veröffentlichte die Kommission 2013 ihre Empfehlung „Gemeinsame Grundsätze für kollektive Unterlassungs- und Schadenersatzverfahren in den Mitgliedsstaaten“ (2013/396/EU vom 11.6.2013). Darin legt die Kommission allen Mitgliedsstaaten nahe, kollektive Rechtsschutzverfahren für die Entschädigung bei Massenschadenereignissen einzuführen. Ein derartiger kollektiver Rechtsschutz habe nicht nur gleichermaßen Verbraucher umfassend zu schützen und missbräuchliche Klagen zu verhindern. Vielmehr soll er auch „unionsweit einheitlich gelten, gleichzeitig aber den unterschiedlichen Rechtstraditionen der Mitgliedsstaaten Rechnung tragen“. Vor allem aber sollen die Mitgliedsstaaten „sicherstellen, dass die Verfahren des kollektiven Rechtsschutzes fair, gerecht, zügig und nicht übermäßig teuer sind“. Ähnlich anspruchsvoll und nicht immer widerspruchsfrei waren die einzelnen Vorschläge, wie ein solcher Mechanismus für kollektiven Rechtsschutz auf nationaler Ebene aussehen könnte. Daneben wurden alle Mitgliedsstaaten aufgefordert, das Angebot an alternativen, außergerichtlichen Streitbeilegungsmechanismen im Bereich des Verbraucherschutzes (ADR) auszubauen (Richtlinie 2013/11/ EU vom 21.5.2013). Reformen der europäischen Einzelstaaten Parallel zu den Bemühungen, EU-einheitlich Mechanismen für kollektiven Rechtsschutz einzuführen, kam es auch in den meisten Mitgliedsstaaten zu Reformen des Prozessrechts. Dabei entschieden sich die nationalen Gesetzgeber für verschiedene Varianten des kollektiven Rechtsschutzes:
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casualty



Rechtsanwälte bringen Kisten mit Aktenordnern in den zum Gerichtssaal umfunktionierten Saalbau Bornheim in Frankfurt am Main.



−−Einige Staaten (zum Beispiel Italien 2010, Dänemark 2008 sowie Frankreich 2014) führten Sammelklagen ein. Diese unterscheiden sich allerdings durchweg deutlich von den class actions des USRechts. Insbesondere beruhen sie im Gegensatz zu diesen nahezu ausnahmslos auf dem Opt-in-Prinzip: Zur Klasse der Kläger gehört also nur, wer dieser beigetreten ist, und nicht (wie beim Opt-out-Prinzip) jeder, auf den die Definition der Klasse passt und der nicht ausdrücklich erklärt hat, nicht zu der Klasse gehören zu wollen. Auch sonst sehen alle europäischen Sammelklagen vielfältige Schutz mechanismen vor, um rechtsmissbräuchliche Klagen zu vermeiden. Diese Vorsicht der nationalen Gesetzgeber beruhte einerseits auf dem in Europa schlechten Ruf der US-Sammelklagen. Andererseits wollte man dadurch aber auch Bedenken Rechnung tragen, Sammelklagen nach dem Opt-out-Prinzip könnten gegen europäisches Verfassungsrecht verstoßen (vor allem durch eine Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör). −−In Deutschland führten die Klagen von ca. 17.000 Aktionären der Deutschen Telekom 2005 zur Verabschiedung des Kapitalanlegermusterverfahrens gesetzes. Dieses ermöglicht es Aktionären, einheitliche Sach- oder Rechtsfragen im Wege eines Musterverfahrens für alle Kläger, die sich zu diesem
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Zweck zusammengeschlossen haben (Opt-inPrinzip), einheitlich von einem Obergericht klären zu lassen. Seit 2012 ist auch die Beendigung des Verfahrens durch einen gerichtlichen Sammelvergleich vorgesehen. Dieser ist für alle Kläger verbindlich, die sich ihre individuelle Rechtsverfolgung nicht ausdrücklich vorbehalten (Opt-out-Prinzip). Derzeit wird diskutiert, den Anwendungsbereich des Musterverfahrens auf andersartige Streitig keiten auszuweiten. −−In den Niederlanden besteht seit dem Gesetz über kollektive Massenvergleiche (WCAM) von 2005 die Möglichkeit, Streitigkeiten mit einer Vielzahl von Beteiligten durch einen gerichtlich kontrollierten Massenvergleich beizulegen. Bislang bekanntestes Beispiel für die Nutzung dieses Verfahrens war die Entschädigung von Shell-Aktionären 2009. Die Besonderheit des niederländischen Massenvergleichs besteht darin, dass auch Streitigkeiten mit nur sehr geringem Bezug zu den Niederlanden auf diesem Weg mit europaweiter Verbindlichkeit geregelt werden können.



Casualty Auch andere europäische Staaten diskutieren seit geraumer Zeit die Einführung von Sammelklagen oder haben andere Formen des kollektiven Rechtsschutzes entwickelt (zum Beispiel Großbritannien) 1. Auswirkungen und Ausblick Da die meisten der in Europa existierenden Mechanismen für kollektiven Rechtsschutz erst vor wenigen Jahren eingeführt wurden, lässt sich bislang noch nicht absehen, welche Auswirkungen sie mittelfristig haben werden. Einige Trends zeichnen sich aber ab: −−Von den in Europa bestehenden Möglichkeiten für kollektiven Rechtsschutz wird bislang durchweg nur sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht. Dies gilt sowohl für die Kläger als auch für die Gerichte. −−Soweit dies doch geschieht, ist nicht ersichtlich, dass sich dadurch die Häufigkeit oder Höhe gezahlter Entschädigungen spürbar erhöht. Von US-Verhältnissen im Prozessrecht ist Europa noch weit entfernt. −−Neben der unterschiedlichen Klagementalität in beiden Märkten liegt dies sicher auch an den umfassenden Schutzmechanismen, die alle europäischen Systeme für kollektiven Rechtsschutz vorsehen (strenge Kontrolle durch Gerichte, Prozesskostenverteilung, Beibehaltung des bisherigen Beweisrechts, kaum Ansätze für punitive damages). −−Der Preis dafür ist, dass kollektiver Rechtsschutz bislang nur selten dazu beitragen konnte, eine Vielzahl von Rechtsstreitigkeiten schnell, umfassend und endgültig beizulegen. −−Eine europaweit einheitliche Regelung des kollek tiven Rechtsschutzes ist erst einmal in weite Ferne gerückt. Aus Sicht der Beklagten und ihrer Versicherer wäre aber zu prüfen, ob nicht bei bestimmten Fallkonstellationen, etwa im Zusammenhang mit Aktionärsklagen, die intensivere Nutzung der gerichtlich kontrollierten Massenvergleiche Vorteile haben könnte.



Unsere ExpertiN:



1 



Vgl. zu den derzeitigen Prozessrechtsreformen in Großbritannien auch den Artikel von Malcolm Henke in diesem Heft, Seite 36.



Prof. Dr. Ina Ebert ist spezialisiert auf Haftungsrecht und Emerging Risks und arbeitet als Leading Expert für Haftung und Versicherungsrecht im Bereich Corporate Claims. [email protected]
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kolumne



Naturkatastrophen



Neues im Schadenmanagement von Naturkatastrophen Tobias Büttner, Head of Corporate Claims bei Munich Re [email protected]



Die vergangenen Jahre haben es deutlich gezeigt: Es kommt immer öfter zu schweren Naturkatastro phen, die immer teurere Schäden verursachen. Wegen des fortschrei tenden Klimawandels und des welt weit anhaltenden Trends zur Ver städterung und Wertekonzentration dürfte diese Entwicklung anhalten. Vor allem in besonders gefährdeten Gebieten sind Naturkatastrophen daher oft nicht mehr allein durch traditionelle Deckungskonzepte hinreichend abzusichern. Daher wurde eine Vielzahl ergänzender Lösungen konzipiert. Die Band breite reicht von dauerhaften oder ad hoc eingerichteten Fonds bis hin zu Alternativem Risikotransfer. Dies hat über den unterschiedlichen formalen Ansatz hinaus auch konkrete Auswirkungen auf das Schadenmanagement nach Natur katastrophen. Zu den älteren Beispielen hierfür gehört das 1968 begründete National Flood Insurance Program in den USA. Dessen Ziel ist es, durch die Kopplung staatlicher Katastrophen hilfe an das Bestehen einer Flut versicherung die Zahl unversicherter oder unterversicherter Gebäude in besonders gefährdeten Gebieten zu reduzieren. Dies soll einerseits einen Mindestschutz für die Betroffenen bieten, andererseits die finanzielle Belastung des Staats durch Förder maßnahmen nach Überflutungen beschränken. Die Idee einer Flutpflichtversicherung wird auch in Deutschland diskutiert, insbeson dere im Zusammenhang mit den schweren Überflutungen von 2002 und 2013. Allerdings bestehen in Deutschland erhebliche Widerstände
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gegen eine solche Lösung. So wird befürchtet, dadurch könne der Anreiz für bauliche Schutzmechanis men entfallen. Die Belastung der Steuerzahler durch erhebliche Flut hilfezahlungen solle daher besser durch den Ausbau des Hochwasser schutzes und baurechtliche Maßnah men reduziert werden. In Schwellen ländern stehen dagegen meist die Funktionsfähigkeit der staatlichen Infrastruktur nach einer Naturka tastrophe und die Finanzierung von Soforthilfe für die Betroffenen im Vordergrund. So etwa bei dem 1999 in Mexiko gegründeten staatlich finanzierten Fonds für Naturkata strophen (FONDEN). Daneben bietet auch der Alternative Risikotransfer Lösungskonzepte, ins besondere für Wind-Deckungen wie US Hurrikan, Japan Typhon, Austra lia Cyclone oder Europa Windsturm. Obwohl diese auf dem Originalscha den basieren, gibt es Abweichungen zu traditionellen (Rück-)Versiche rungsdeckungen, da die Schaden abwicklung den Anforderungen der Risikoträger angepasst werden muss. So werden Schadenregulie rungskosten regelmäßig nicht nach Anfall abgerechnet, sondern pau schal als Aufschlag auf den Ultimate Net Loss berücksichtigt. Um die Bindung des Kapitals zu begrenzen, wird zumeist von vornherein ein bestimmter Mechanismus für die Abrechnung nach Reserven (Com mutation) spätestens drei Jahre nach Ende der Risikoperiode vereinbart. Zudem werden die Reserven zwin gend durch externe Gutachter (Loss Reserve Specialists) überprüft und alle geltend gemachten Schäden durch externe Claims Reviewer
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begutachtet. Auch erfolgen Scha denzahlungen in nicht-traditionellen Deckungen regelmäßig nur zu bestimmten Terminen einmal im Quartal, zusammen mit den Prämienzahlungen, um einheitliche Abrechnungsstichtage zu gewähr leisten. Solche Standardisierungen könnten möglicherweise auch – ohne dadurch die Prüfung der Schäden einzuschränken – in der traditionellen Versicherung und Rückversicherung eingesetzt werden.
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